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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang "Mannheim 
Master in Management" (Master of Science) 

vom 1 0, Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2,. 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 
6a, § 6 Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im· Masterstudiengang "Mannheim 
Master in Management" (Master of Science) beschlossen .. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren 8ach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 

. Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
-§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Masterstudiengang "Mannheim Master in Management" (Master of 
Science) zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO) inder jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2. Fri$t 
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Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. derausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 

Zu lassungsvoraussetzungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 

werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang "Mannheim Master in Management" (Master 

of Science) ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher· Abschluss in einem grundständigen 

Studiengang der Betriebswirtschaftslehre oder ein von der 

Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an 

einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 

Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium muss einen 

betriebswissenschaftlichen Anteil im Umfang von mindestens 36 ECTS 

umfassen. 3Es muss mindestens 180 ECTS-punkte oder eine 

Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. 1 Sofern eine Zulassung zum Kontingent deutsch-englische 

Studienrichtung nach § 6 Absatz 1 angestrebt wird, müssen hinreichende 
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deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C 1 gemäß dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser Nachweis 
kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der Zulassungs
und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der· jeweils 
geltenden ~assung ~ufgeführten Nachweise. 

3. Es muss einer der folgenden Nachweise erbracht werden: 

a) Graduate Management Admission Test (GMAT) mit mindestens 
600 Punkten; die Nachweisführung erfolgt ausschließlich über den 
"Official Score Reportl School Copy" durch die elektronische 
Onlineeinsicht durch die Universität beim Testanbieter, die vom 
Bewerber beim Testanbieter explizit beantragt wurde; 

b) GRE (Graduate Record Examination) mit einem Wert, der 
äquivalent zu mindestens 600 GMAT -Punkten ist; die Umrechnung 
erfolgt durch das Einsetzen der beiden im GRE erreichten 
Punktzahlen für die Teile Verbal Reasoning und Quantitative 
Reasoning in folgende Formel: 

Verbal Reasoning *6,38369593312407 + 
Reasoning*1 0,6230921641945 -2080,74559330863; 

Quantitative 

das Ergebnis wird ohne Berücksichtigung der NachkommastelIen 
. kaufmännisch auf Zehnerschritte gerundet; die Nachweisführung 
erfolgt ausschließlich über den "Official Score Report" durch die 
elektronische Onlineeinsicht durch die Universität beim Testanbieter, 
die vom Bewerber beim Testanbieterexplizit beantragt wurde. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang "Mannheim Master in Management" 
(Master of Science) kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen ,Studiengangs im Sinne 
von Absatz 1 Nummer 1 wegen d.es Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
innerhalb der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei 
einem Nachweis über den Erwerb von mindestens 140 ECTS-Punkten in 
dem fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, 
wenn aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der' 
Abschluss rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs "Mannheim 
Master in Management" (Master of Science) erworben wird. 31nnerhalb der 
Ausschlussfrist des § 2 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang 
erbrachten Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter 
dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen 
Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis zu einem im 
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Zulassungsbescheidfestgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor der 
Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein 
Zulassungshindernis' besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang 
oder in einem andere~ Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht; § 7 Absatz 1 Nummer 5 ZullmmaO bleibt unberührt. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung 
sowie die· Vergleichbarkeit der . qualifizierten Abschlüsse, trifft die 
Auswahlkommission. 2Die Fakultät Betriebswirtschaftslehre stellt eine einheitliche 
Handhabung der Regelungen sicher, insbesondere für der Fall, dass mehrere 
Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die 
Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n 
Zweifelsfällen wird die ZentralsteHe für ausländisches Bildungswesen (ZAB) 
gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Fakultät Betriebswirtschaftslehre wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission 
eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die 
Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, 
mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellungist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät 
Betriebswirtschaftslehre nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die 
gesammelten Erfahrungen und macht. Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die verfügbaren Studienplätze werden nach Kontingenten vergeben: 
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1.Bis I zu einem Fünftel der verfügbaren Studienplätze werden an 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber der rein englischen 
Studienrichtung vergeben, 

2. die restlichen Plätze werden an Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
der deutsch-englischen Studienrichtung vergeben. 

21n der Bewerbung ist anzugeben, für welches Kontingent diese gelten soll. 

(2) 1 Die Auswahlkommission erstellt für jedes Kontingent· eine Rangliste. der 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 

. genannten Auswahlkriterien. ·2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung 
der Universität aufgrund der Empfehlung der Auswahlkommission. 

(3) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin o~er der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § .2, nicht formgerecht oder 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkritei"ien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Ziffer 1 auf Grund bisheriger 

Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 

Studiums, 

2. ein während des Studiums absolviertes Auslandssemester oder besondere 

Qualifikationen im Umfang von mindestens 24 ECTS aus den Bereichen 

DataAnalytics oder Sustainability 

3. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberufe sowie besondere Vorbildungenund 
praktische Tätigkeiten, die über die Eignung für das gewählte Studium und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten Auskunft geben und das 
Ergebnis des GMAT oder GRE (total Score). 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 
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· 1. 1Für die Abschlussnote od~r die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen' 
Studiums können maximal 60 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird 
unter Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei 
wird die Note 1,0 mit 60 Punkten und die Note 4,0 mit 0 Punkten bewertet. 
4Die Punktewerte für die Noten dazwischen werden in Abstufungen von je 
0,1 Notenstufen linear interpoliert und kaufmännisch "gerundet. 5Soweit die 
Institution, an welcher der grundständige Studiengang abgeschlossen wird, 
keine Durchschnittsnote auf Grund bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, 
wird das mit den ECTS-Punkten gewichtete Mittel aller bis zum 
Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder Prüfungsnoten des 
grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im Auswahlverfahren 
berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin oder der Studienbewerber auch 
keine Nachweise vor, die eine" Berechnung der Durchschnittsnote 
ermöglichen, wird die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im Rahmen des 
Auswahlverfahrer"ls berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem "ausgewiesen, das nicht dem an 
der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Fakultät 
Betriebswirtschaftslehre gebräuchlichen Notensystementspricht,erfolgt 
eine Umrechnung der Note unter Berücksic~tigung der Empfehlungen der 
ZAB. 

2. Für ein während des Studiums absolviertes Auslandssemester oder 
besondere Qualifikationen im Umfang von mindestens 24 ECTS aus den 
Bereichen Data Analytics oder Sustainability. können einmalig 22 Punkte 
vergeben werden. 

3. 1 Für das Ergebnis. des GMAT oder GRE können maximal 60 Punkte vergeben 
werden. 2Dabei werden für ein Ergebnis von 600 drei Punkte und dann je zehn 
zusätzlichen Punkten im Testergebnis weitere drei Punkte vergeben. 

4. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
3, die nicht von der vorstehenden Nummer 3 erfasst werden, können maximal 6 
Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifisch~ Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit insgesamt bis 
.zu 6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 30 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 39,5 Stunden in der Woche 
entspricht. 4Je Tätigkeit können bis zu 2 Punkte vergeben werden. 5Eine 
abgeschlossene Berufsausbildung wird mit 4 Punkten bewertet. " 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 4 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 148 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
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Reihenfolge auf der jeweiligen Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die 
Auswahl nach der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, .der Voraussetzung 
für den Zugang zum Masterstudiengang "Mannheim . Master in Management" (Master 
of Science) ist; besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät Betriebswirtschaftslehre kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für die Zulassung und das 
hochschuleigeneAuswahlverfahren im Studiengang "Mannheim Master in 
Management" (Master of Science) vom 12. Dezember 2011 (Bekanntmachungen des 
Rektorats (BekR) Nr. 26/2011, S. 1 Off.), zuletzt geändert am 22. März 2018 (BekR Nr. 
07/2018, S. 14), außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende 
Vergabeverfahren werden nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung 
zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den ./fJ.. ,) 2-~ 20 W 

-p 

Prof. Dr. Thomas Pu 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

11 Wirtschaftspädagogik" (Master of Science) 

vom '" f O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 32 Absatz 3 Satz 1, 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz 

(LHG), § 6 Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 

Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 

Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in seiner 

Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummern 9 und 10 LHG die 

nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und das 

hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang JJ Wirtschaftspädagogikll (Master 

of Science) beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) lÜbersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 

genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 

hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen statt. 2Die 

Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der Studienbewerberin oder des 

Studienbewerbers für den· gewählten Studiengang und sich typischerweise anschließende 

Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) lUnabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung eines 

Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende Anwendung auf 

jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und § 6 Absatz 3 Satz 4 

ZulinimaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 

Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis dar. 3Soweit keine 

Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 3 der für den 

Masterstudiengang JI Wirtschaftspädagogik" zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der 

Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim 

(ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit diese Satzung keine . 

besonderen Regelungen enthält. 
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§ 2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende Herbst

/Wintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) iDer Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen Form 

über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 angeführten 

Anlagen zu übermitteln .. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund eines Härtefalls nicht 

möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege oder zur Niederschrift 

erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform zu 

übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und Zulassungsvoraussetiungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im Original· 

oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende Forderung kann 

insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang "Wirtschaftspädagogikfl ist eröffnet, wenn· 

folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

LiEs muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 

"Wirtschaftspädagogikfl oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 

anerkannter erfolgreicher wirtschaftswissenschaftlicher Abschluss an einer 

Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 

Berufsakademie vorliegen. 2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn in dem 

Studiengang Kompetenzen im Umfang von mindestens 120 ECTS erworben 

wurden,die mit im Bachelorstudiengang "Wirtschaftspädagogikfl an der Universität 

Mannheim vermittelten Kompetenzen übereinstimmen. 3Das Studium muss 
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mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 

Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. lEs muss der Nachweis von Fachkenntnissen vorliegen, die denjenigen im 

Bachelorstudiengang "Wirtschaftspädagogikll der Uni~ersität Mannheim im 

Hinblick auf die zu erwerbenden Kompetenzen entsprechen. 

2Die Auswahlkommission prüft die Anrechnung der erforderlichen Leistungen 

gemäß den Vorgaben der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den 

Bachelorstudiengang "WirtschaftspädagogikU in der jeweils geltenden Fassung. 

3Über die Gleichwertigkeit von Lehrveranstaltungen anderer Studiengänge 

entscheidet die Auswahlkommission. 

4Wenn die vorgenannten Fachkenntnisse innerhalb der in § 2 genannten 

Ausschlussfrist noch nicht vollständig vorliegen, kann die Zulassung beantragt 

werden, sofern zu erwarten ist, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung zur ersten 

Prüfung lediglich der Nachweis von Fachkenntnissen im Umfang von maximal 60 

ECTS-Punkten fehlen wird. sInnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist in diesem Fall 

zusätzlich zu dem vorgenannten Nachweis eine schriftliche 

Verpflichtungserklärung der Studienbewerberin oder des Studienbewerbers 

einzureichen, die fehlenden Fachkenntnisse innerhalb der ersten· zwei 

Fachsemester des Masterstudiengangs "WirtschaftspädagogikU zusätzlich zu den in 

der jeweils geltenden Fassung der Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und 

Prüfungsleistungen erfolgreich zu erwerben. 6Eine Zulassung ist in diesem Fall unter 

der Bedingung auszusprechen, dass der vorgenannte Mindestumfang an 

Fachkenntnissen spätestens bei der Anmeldung zur ersten Prüfung sowie die 

insgesamt erforderlichen Fachkenntnisse spätestens bis zum Abschluss des zweiten 

Fachsemesters des Masterstudiums nachgewiesen werden; die letztgenannteFrist 

kann verlängert werden, soweit die oder der Studierende die Fristüberschreitung 

nicht zu vertreten hat. 7Werden die Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt 

die Zulassung. 

8Mit einem Wahlfach im Sinne der Prüfungsordnung der Universität Mannheim für 

den Masterstudiengang "WirtschaftspädagogikU in der jeweils geltenden Fassung 

kann nur begonnen werden, Wenn die gemäß der Prüfungsordnung des 

Bachelorstudiengangs"Wirtschaftspädagogikli der Universität Mannheim in der 

jeweils geltenden Fassung erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen in dem 

jeweiligen Wahlfach auf Bachelorniveau nachgewiesen worden sind; 

entsprechendes gilt für den Bereich "Wirtschaftspädagogikll des 

Masterstudiengangs. 9Die Fakultät für Betriebswirtschaftslehre kann Verfahren zur 

Vermeidung einer Überlastung einzelner Wahlfächer vorsehen; beim 
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Zuteilungsverfahren für die Wahlfächer können bisher erbrachte Studien- und 

Prüfungsleistungen und der bisherige Studienverlauf berücksichtigt werden. 

lOFehlen Fachkenntnisse im Bereich "Wahlfach" aus ·dem bisher absolvierten 

Studium, ist die Studienbewerberin oder der Studienbewerber zusätzlich 

verpflichtet, spätestens bei der Einschreibung den Nachweis einer Beratung durch 

die für den Masterstudiengang "Wirtschaftspädagogik"' zuständige 

Fachstudienberatung vorzulegen. 

l2Bezüglich der zusätzlich nachzuweisenden Studien- und Prüfungsleistungen 

finden die Regelungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

"Wirtschaftspädagogik" an der Universität Mannheim in der jeweils geltenden 

Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass diese im Falle des Nichtbestehens nur 

einmal wiederholt werden können; § 13 Absatz 2 der Bachelorprüfungsordnung 

findet auf zusätzlich nachzuweisende Studien- und Prüfungsleistungen keine 

Anwendung. 13Wird eine Studien- oder Prüfungsleistung auch im 

Wiederholungsversuch nicht bestanden, ist diese für die zusätzlich 

nachzuweisenden Fachkenntnisse endgültig nicht bestanden. l41n diesem Fall 

erlischt auch der Prüfungsanspruch im Masterstudiengang "Wirtschaftspädagogik. 

2. lEs müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau Cl 

gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 

Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der Zulassungs

und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der jeweils geltenden 

Fassung aufgeführten Nachweise. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang "Wirtschaftspädagogik" kann erfolgen, wenn 

zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. lEine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss vorliegen. 

2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 

Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb der in § 2 

genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis über den 

Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in dem fraglichen Studiengang dennoch 

die Zulassung beantragt werden, yvenn aufgrunddes bisherigen Studienverlaufs zu 

erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor dem Beginn des 

Masterstudiengangs "Wirtschaftspädagogik" erworben wird. 31nnerhalb der 

Ausschlussfrist des § 2 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten 

Leistungen vorzulegen~ 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 

auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 

Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten 
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Termin, in jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen 

wird. sWird der Nachweis nichtfristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 

besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 

Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prüfungsordnung 

erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch 

aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 Nummer 5 ZullmmaO 

bleibt unberührt. 

{3} lDie Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 

Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die 

Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die Fakultät 

für Betriebswirtschaftslehre. stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 

insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der 

Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 

Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmenvon Hochschulpartnerschaften 

zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

{ZAB} gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) lVon der' Fakultät für Betriebswirtschaftslehre wird zur Vorbereitung der 

Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 

2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 30ie Mitglieder einer 

Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied der 

Gruppe der Hochschullehrer angehören. 40ie Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 

sWiederbestellung ist. möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für 

Betriebswirtschaftslehre nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten 

Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im Bereich des 

betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) lOie Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 20ie 
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Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der Empfehlung der 

Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die Studienbewerberin 

oder der Studien bewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom Vergabeverfahren 

ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne des § 3 Absatz 2 nicht 

innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2, -nicht formgerecht oder nicht vollständig vorgelegt 

wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Die Erstellung der Rangliste durch die Auswahlkommission im Rahmen des 

Auswahlverfahrens erfolgt auf Grund der Abschlussnote oder der im Fall eines noch nicht 

abgeschlossenen Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 

Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnote des grundständigen Studiums. 

(2)lSoweit die Institution, an wekher der grundständige Studiengang abgeschlossen wird, 

keine Durchschnittsnote auf Grund bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit 

den ECTS-Punkten gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten 

Modulnoten oder Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnihsnote im 

Auswahlverfahren berücksichtigt. 2Legt die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 

auch keine Nachweise vor, die eine Berechnung der Durchschnittsnote ermöglichen, wird 

die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 

31st die Abs·chlussnote oder die Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, 

das nicht dem an der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Fakultät 

für Betriebswirtschaftslehre gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine 

Umrechnung der Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

(3) IDie Studienbewerberinnen und Studienbewerber werden entsprechend der erreichten 

Note im Sinne der Absätze 1 und 2 in absteigender Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 2Bei 

Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre kann zur Sicherstellung der 

Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die Notenumrechnung 

beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 
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§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) lDiese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 

Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 

Vergabeverfahren für das Herbst-/Wintersemester 2021/2022. 

(2) lGleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für das hochschuleigene 

Auswahlverfahren im postgradualen Studiengang IIWirtschaftspädagogik{{ (Master of Science) 

vom 9. März 2010 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 07/2010 vom 12. März 2010, 

S. 49ff.), zuletzt geändert am 8. Dezember 2014 (BekR Nr. 30/2104, S. 30ff.) außer Kraft. 2Zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung laufende Vergabeverfahrenwerden nach den 

Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 

Mannheim, den 

Prof. Dr. Thomas Puhl 

Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

"Master of Laws (LL.M.)" 

vom '"' O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannhejm in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG die 
nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 
das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang "Master of Laws (LL.M.)" 
beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1Übersteigt die Zahl d,er Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 

genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen statt. 

2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der Studienbewerberin oder 

des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung eines 
Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende Anwendung auf 
jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und § 6 Absatz 3 Satz 
4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne des § 4 Absatz 2 

Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis dar. 3Soweit keine 
Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 3 der für den 
Masterstudiengang "Master of Laws (LL.M.)" zuständige Prüfungsausschuss an die 
Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 

Mannheim (ZulimmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit diese 
Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauffolgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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(2) Der Nachweis über englische S'prachkenntnisse kann für eine Bewerbung zum 
Herbst-lWintersemester bis zum 15. August desselben Jahres nachgereicht werden 
(Aussch lussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund eines 
Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege oder zur 
Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform zu 
übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZullmmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen, . 

4. Nachweise Zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang "Master of Laws (LL.M.)" ist eröffnet, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1Es muss ein erfolgreicher Abschluss in 

a) einem grundständigen Studiengang, in dem mindestens 100 ECTS im 
F ach Rechtswissenschaft und mindestens 40 ECTS im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften erworben wurden (rechtswissenschaftlich
wirtschaftswissenschaftlicher Kombinationsstudiengang), 

b) einem grundständigen rechtswissenschaftlichen Studiengang, 

c) e~nem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit einem 
rechtswissenschaftlichen Anteil von mindestens 16 ECTS oder 

d) einem von der Auswahlkommission als gleichwertig anerkannten 

2 
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Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer 
staatlich anerkannten Berufsakademie 

vorliegen. 2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn mindestens 16 ECTS in 
Rechtswissenschaften vorliegen und die Auswahlkommission den 
Studiengang in einer Gesamtschau als gleichwertig zu einem grundständigen 
Studiengang der Rechtswissenschaften anerkennt. 3Das . Studium muss 
m.indestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 
Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. 1 Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C 1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

3. 1Es müssen hinreichende englische Sprachkenntnisse vorliegen. 2Der 
Nachweis ist erbracht, wenn ein mindestens einjähriges Studium erfolgreich 
abgeschlossen wurde, dem Englisch als Veranstaltungs- und Prüfungssprache 
im Wesentlichen zu Grunde lag oder eine Hochschulzugangsberechtigung 
nach mindestens einjährigem Schulbesuch in einem englischsprachigen 
Schulsystem erworben wurde. 3Sofern kein entsprechendes Studium 
abgeschlossen und keine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung 
erworben wurde, ist der Nachweis durch Vorlage eines der folgenden 
Testergebnisse zu führen: 

a) Test of English as a Foreign Language -Internet Based Test (TOEFL 
iBT) mit mindestens 90 Punkten; TOEFL MyBest-Scores werden nicht 
anerkannt, 

b) International English Language Testing System -Academic Test 
(lEL TS) mit mindestens Band 6.5. 

4Es werden nur Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines 
Testes erworben wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als 5 Jahre 
hinter dem in § 2 Absatz 1 als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 
5Andere Nachweise können nur dann als ausreichend anerkannt werden, 
soweit aufgrund der eingereichten Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt 
werden kann. 

3 
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(2) Eine Zulassung zum Masterstudieng"ang "Master ofLaws (LL.M.)" kann erfolgen, 
wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne 
von Absat~ 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
innerhalb der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann 
bei einem Nachweis über den Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in 
dem fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss 
rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs "Master ofLaws (LL.M.)" 
erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 Absatz 1 ist in diesem 
Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 4Eine 
Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der 
Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 
1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in 
jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 
5Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 6Nimmt 

die Studienbewerberin oder der Studienbewerber im Rahmen des 
grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 an einer 
staatlichen Pflichtfachprüfung im Fach Rechtswissenschaft teil, so ist ihr oder 
ihm, wenn die Prüfungsleistung bis zum Studienbeginn des Masterstudiums . 
erbracht werden kann, für die Nachreichung des Abschlusszeugnisses eine 
längere Frist, längstens jedoch bis zum Abschluss des ersten Fachsemesters 
im Masterstudiengang "Master of Laws (LL.M.)" einzuräumen. 7Die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber ist gegenüber der Universität 
zum Nachweis der Voraussetzungen für die Fristverlängerung, insbesondere 
der Teilnahme an der staatlichen Pflichtfachprüfung verpflichtet. 8Der 
Nachweis ist spätestens bis zur Anmeldung zur ersten Prüfung im 
Masterstudiengang "Master of Laws (LLJM.)" zu erbringen. 9Wird der Nachweis 
über die Teilnahme an der Staatlichen Pflichtfachprüfung nicht rechtzeitig 
erbracht oder das Abschlusszeugnis des grundständigen Studiengangs im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 1 nicht fristgemäß nachgereicht, erlischt die 
Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang "mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 
1 Nummer 5 ZullmmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- "und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung 
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sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die 
Auswahlkommission. 2Die Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, insbesondere für den 
Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 
sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n 
Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

. (1) 1Von der Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre wird zur 
Vorbereitung . der Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte 
Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei 
Personen. 3Die Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen 
Personal, mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät Rechtswissenschaft 
und Volkswirtschaftslehre nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die 
gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im Bereich 
des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren . 

(1) 1Die verfügbaren Studienplätze werden nach folgenden Kontingenten vergeben: 

1. Sechzig Prozent der verfügbaren Studienplätze werden an 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vergeben, die über einen 
Abschluss in einem rechtswissenschaftlich-wirtschaftswissenschaftlichen 
Kombinationsstudiengang im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 
Buchstabe a) verfügen, 

2. weitere zwanzig Prozent werden an Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber vergeben, die über einen rechtswissenschaftlichen 
Studienabschluss im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe b) 
verfügen, 

3. weitere zwanzig Prozent werden an Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber vergeben, die über einen wirtschaftswissenschaftlichen 
Studienabschluss im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 Buchstabe c) 
verfügen. 
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2Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die über einen als gleichwertig 
anerkannten Studienabschluss im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 
Buchstabe d) verfügen, werden anhand des Schwerpunkts ihres Studiums den 
Kontingenten unter den vorstehenden Nummern 2 und 3 zugeordnet. 3Sind 
innerhalb eines Kontingentes mehr Studienplätze zu vergeben, als dem 
Kontingent Studienbewerberinnen und Studienbewerber zugeordnet wurden, 
so werden die übrigen Studie~plätze nach Maßgabe der nachstehenden Sätze 

an Studienbewerberinnen und Studienbewerber der anderen Kontingente 
vergeben. 4Dabei werden zunächst noch nicht zugelassene 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber berücksichtigt, die dem 
Kontingent gemäß Satz 1 Nummer 1 zuzurechnen sind. 5Stehen keine 
entsprechenden Studienbewerberinnen und Studienbewerber mehr zur 
Verfügung werden nachfolgend Studienbewerberinnen und Studienbewerber 

des Kontingents gemäß Satz 1 Nummer 2 und zuletzt gemäß Satz 1 Nummer 
3 berücksichtigt. 

(1) 1Die Auswahlkommission erstellt· für jedes Kontingent eine Rangliste der 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in §. 7 
genannten Auswahlkriterien. 2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der 
Universität aufgrund der Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die· 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausge"schlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht formgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der jeweiligen Rangliste durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 

Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das gewählte Studium 
und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten Auskunft geben und 
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3. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben . 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission : 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 

Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 

Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums können maximal 124 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 

Note 1,0 mit 124 Punkten und die Note 4,0 mit4 Punkten bewertet. 4Für jeden 

Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (124 Punkte) je 
4 Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 

Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 

Auswahlverfahren berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin oder der 

Studienbewerber auch keine Nachweise vor, die eine Berechnung der 
Durchschnittsnote ermöglichen, wird die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im 
Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder 

die Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an 

der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Fakultät 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre gebräuchlichen Notensystem 
entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für andere stuqienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 
können maximal 80 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, 
die über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden 
berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung im Umfang 
von 5 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche entspricht. 

3. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 36 Punkte vergeben werden. 2Das 
Motivationsschreiben soll die Motivation der Studienbewerberin oder des 
Studienbewerbers für den Studiengang erkennen lassen. 3Das 
Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen und darf einen 
Umfang von maschinenschriftlichen zwei Seiten DIN A 4 unter Nutzung einer 
Schriftgröße von mindestens 12 Punkten nicht überschreiten; überschreitet das 
Motivationsschreiben den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die ersten 
beiden Seiten des Motivationsschreibens berücksichtigt. 
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(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; der 

erreichbare Höchstwert beträgt 240 Punkte~ 2Die Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 

Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach der 

Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang zum 

Masterstudiengang "Master of Laws (LL.M.)" ist; besteht danach noch Ranggleichheit, 

entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre kann zur 

Sicherstellung der Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für 
die Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 

Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 

Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 

Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 

Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die 

Zulassung und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang "Master 

of Laws (LL.M.)" vom 15. Dezember 2016 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) 

Nr. 33/2016, S. 16ft.), zuletzt geändert am 12. Dezember 2017 (BekR Nr. 33/2017, S. 
40) außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden 

nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den ·104> ,lL._ te? Lo 

Prof. Dr. Thomas Puhl 

Rektor 
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Satzung der Universität Marinheim für den Zugang, die Zulassung und 
das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

"Master of Comparative Business Law (M.C.B.L.)" 

vom -J a, Dez, ZOZO 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG),§ 
6 Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 Hoch
schulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 Hoch
schulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in sei
ner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG die 
nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 
das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang "Master of Compara
tive Business Law (M.C.B.L.)" beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich· 

(1) 1Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der Studienbe
werberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und sich typi
scherweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl beziehungsweise der 
Durchführung eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung ent
sprechende Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 
1 HZVO und § 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshin
dernis im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatri
kulationshindernis dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abwei
chend von § 4 Absatz 3 der für den Masterstudiengang "Master of Comparative Bu
siness Law (M.C.B.L.)" zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahl
kommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO)in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt., soweit 
diese Satzun9 keine besonderen Regelungen enthält 

§ 2 Fristen 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauffolgende 
Herbst-lWintersemester (Ausschlussfrist) gestellt werden. 

(2) 1Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 
kann bis zum 15. August desselben Jahres nachgereicht werden. 2Auf Antrag, der 
beim zuständigen Studienbüro zu stellen' ist, kann die Auswahlkommission diese 
Frist bis zum Tag der Einschreibung verlängern. 3Der Antrag ist bis zum 14. August 
des gleichen Jahres zu stellen und mit Gründen zu versehen 
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§ 3 Form des Antrags 

(1) 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem We
ge oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte Und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZuilmmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und Zulassungsvoraussetzun
gen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität Mannheim kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Do
kumente im Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine ent
sprechende Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke 
ausgesprochen werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang'zum Masterstudiengang "Master of Comparative Business Law 
(M.C.B.L.)" ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. 1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in 

a) einem rechtswissenschaftlichen oder 
b) einem von der,Auswahlkommission als fachverwandt anerkannten Stu

diengang mit einem rechtswissenschaftlichen Anteil von mindestens 20 
ECTS 

an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 
Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium muss mindestens 240 ECTS oder 
eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern oder vier Jahren 
umfassen. 3Als fachverwandte Studiengänge kommen insbesondere 
wirtschafts-, politik- oder sozialwissenschaftliehe Studiengänge in Betracht. 
4Die Auswahlkommission kann Absolventen fachverwandter Studiengänge 
vom Nachweis juristischer Studieninhalte befreien, soweit der Bewerber 
seine Eignung für das juristische Masterstudium anderweitig nachweist. 

2. 1Es müssen hinreichende englische Sprachkenntnisse vorliegen. 2Der Nach
weis ist erbracht, wenn eine mindestens einjährige erfolgreiche Teilnahme an 
einem Hochschulstudium in einem englischsprachigen Studiengang vorliegt, 

2 

35



dem im Wesentlichen Englisch als Veranstaltungs- und Prüfungssprache zu 
Grunde lag, oder in einem englischsprachigen Schulsystem nach mindestens 
einjährigem Schulbesuch . eine Hochschulzugangsberechtigung erworben 
wurde. 3Sofern kein entsprechendes Studium abgeschlossen und keine ent
sprechende Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, ist der Nach
weis durch Vorlage eines der folgenden Testergebnisse zu führen: 

a) Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL 
iBT) mit mindestens 90 Punkten, 

b) International English Language Testing System - Academic Test 
(IELTS) mit einem Test Band Score von mindestens 6,5, 

c) ein äquivalentes Ergebnis in einem vergleichbaren Testverfahren. Über 
die Vergleichbarkeit entscheidet die Auswahlkommission im Rahmen 
einer Einzelfallentscheidung. 

4Es werden nur Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines 
Testes erworben wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht längerals zwei 
Jahre vor dem in § 2 Absatz 1 als Fristende genannten Zeitpunkt lag. 
5Andere Nachweise können nur dann als ausreichend anerkannt werden, 
soweit aufgrund der eingereichten Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt 
werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang "Master of Comparative Business Law 
(M.C.B.L.)" kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss vorlie
gen. 2Liegt der Abschluss des Studiums im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 
wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb der in § 2 Absatz 
1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis über 

, den Erwerb von mindestens 190 ECTS in dem fraglichen Studiengang den
noch die Zulassung beantragt werden, wenn zu erwarten ist, dass der Ab
schluss eines den Vorgaben von Absatz 1 Nummer 1 entsprechenden Studi
ums rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs "Master of Compa
rative Business Law (M.C.B.L.)" erworben wird. 31nnerhalb der Ausschluss
frist des § 2 Absatz 1 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang er
brachten Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter 
dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss eines den Vorgaben von 
Absatz 1 Nummer 1 entsprechenden grundständigen Studiums spätestens 
bis zu. einem im Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall 
aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der 
Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung~ 

2. 1Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
rechtswissenschaftlichen Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach derPrüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestan
den wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 2Als wesentlich gleich gelten: 

a) Studiengänge, welche zu dem gleichen akademischen Grad führen; 
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b) Studiengänge, welche die gleiche oder eine sehr ähnliche Bezeichnung wie 
das gewählte Fach tragen; als gleiche Bezeichnungen gelten auch Überset
zungen in eine andere Sprache; 

c) sowie Studiengänge, welche im Wesentlichen die gleichen Ko'mpetenzen 
vermitteln; hiervon ,ist auszugehen, wenn hinsichtlich der vermittelten Kom
petenzen eine Übereinstimmung von mindestens 70 Prozent festzustellen 
ist. 
3Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der Prüfungsanspruchsverlust auf 
dem endgültigen Nichtbestehen einer Prüfung beruht, die außerhalb der 
möglichen Prüfungsgebiete des Masterstudiengangs "Master of Comparati
·ve Business Law(M.C.B.L.)" liegt. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und Zulas
sungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie die 
Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Bei der 
Anerkennung von ausländischen Abschlüssen· sind die Empfehlungen der Kultusmi
nisterkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen der Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 31n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1 )1Von der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre wird zur Vor
bereitung der Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte Auswahl
kommission eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei 
Personen. 3Die Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen 
Personal, mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsratder Fakultät für Rechtswis
senschaft und Volkswirtschaftslehre nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die 
gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann ·bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der Emp
fehlung der Auswahlkommission .. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die Studi
enbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund. höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, n'icht form-

4 

37



gerecht oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulas
sungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im Rah
men des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen Studi
ums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger Prüfungsleis
tungen ermittelte Durchs"chnittsnote des grundständigen Studiums, 

2. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes Moti
vationsschreiben und 

3. andere studien relevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 3 HZVO, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätig
keiten in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie. besondere Vorbildun
gen, praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder außer
schulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das ge
wählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstatigkeiten 
Auskunft geben, 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes Auswahl
kriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen ermittelt; die Be
wertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die Auswahlkommission: 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger Prü
fungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 124 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter Berück
sichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die Note 
1,0 mit 124 Punkten und die Note 4,0 mit ° Punkten bewertet. 4Die Punktewer
te für die Noten dazwischen werden in Abstufungen von je 0,1 Notenstufen li
near interpoliert und kaufmännisch gerundet. 5Soweit die Institution,- an wei
cher der grundständige Studiengang abgeschlossen wird, keine Durch
schnittsnote auf Grund bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit 
den ECTS-Punkten' gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss beleg
ten Modulnoten oder Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durch
schnittsnote im Auswahlverfahren berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber auch keine Nachweise vor, die eine Berechnung 
der Durchschnittsnote ermöglichen, wird die Note ,,4",0" als Durchschnittsnote 
im Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder 
die Durchschnittsnote"in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an 
der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Fakultät für 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre gebräuchlichen Notensystem 
entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note unter Berücksichtigung der Emp
fehlungen der ZAB. 

2. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 36 Punkte vergeben werden. 2Das 
Motivationsschreiben soll die Motivation der Studienbewerberin oder des 
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Studienbewerbers für den Studiengang erkennen lassen. 3Das Motivations
schreiben ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen und darf ei
nen Umfang von maschinenschriftlichen zwei Seiten DIN A 4 unter Nutzung 
einer Schriftgröße von mindestens 12 Punkten nicht überschreiten; über
schreitet das Motivationsschreiben den vorgegebenen Umfang, werden ledig
lich die ersten zwei Seiten des Motivationsschreibens berücksichtigt. 

3. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Num-
mer 3 können maximal 72 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle 
Leistungen, die über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 
3Tätigkeiten werd~n berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer 
Beschäftigung im Umfang von 5 Tagen pei Vollzeit mit mindestens 38 Stun
den in der Woche entspricht. 

(3) 1Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 232 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und Stu
dienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender Rei
henfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach der 
Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang "Master of Comparative Business Law (M.C.B.L.)" ist; be
steht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
kann zur Sicherstellung 'der Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende 
Vorgaben für die Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, 
insbesondere zur Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen 
im Sinne des Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse' 
gebunden. . 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1DieseSatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/22. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für die Zulassung und das 
hochschuleigene Auswahlverfahren im "Studiengang Master of Comparative Busi
ness Law - M.C.B.L." vom 03. März 2011 zuletzt geändert am 12. Dezember 2017 
außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden 
nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt. 

Ausgefertigt: 
Mannheii1den J§J.. JL lb'lO 

I't&~/ 
Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der 'Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

"Wettbewerbs- und Regulierungsrecht (LL.M.)" 

vom 1 O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG die 
nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 
das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang "Wettbewerbs- und 
Regulierungsrecht (LL.M.)" beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) .1Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen statt. 
2Die Auswahlentscheidung wird nach dem 'Grad der Eignung der Studienbewerberinoder 
des Stud,ienbewerbers für den gew~hlten Studiengang und sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung eines 
Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende Anwendung auf 
jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und § 6 Absatz 3 Satz 
4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne des § 4 Absatz 2 
Nummer 2 Teilsatz2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis dar. 3Soweit keine 
Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 3 der für den 
Masterstudiengang "Wettbewerbs- und Regulierungsrecht (LL.M.)" zuständige 
Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit diese 
Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 
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§ 2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauffolgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

(2) Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 3 kann 
für eine Bewerbung zum Herbst-MJintersemester bis zum 15. August desselben Jahres 
nachgereicht werden (Ausschlussfristen). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Uni"versität vorgesehenen elektronischen 
Form über dasWebportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund eines' 
Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege oder zur 

Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen Ant~agstellung gemäß Absatz 1 sind in Papierform zu 

übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und Zulassungsvoraussetzurigen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen; dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 

werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang~ "Wettbewerbs- und Regulierungsrecht 

(LL.M.)" ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 

der Rechtswissenschaften oder" ein von der Auswahlkommission als 

gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In

oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 

2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn mindestens 30 ECTS in 

Rechtswissenschaften vorliegen und die Auswahlkommission den 

Studiengang in einer Gesamtschau als gleichwertig zu einem grundständigen 

Studiengang der Rechtswissenschaften anerkennt. 3Bei der Gesamtschau 
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berücksichtigt die Auswahlkommission insbesondere, inwieweit in dem 
Studiengang Kenntnisse im Verwaltungsrecht, im Bürgerlichen Recht, im 
Handelsrecht und im Gesellschaftsrecht vermittelt werden, die in Breite und 
Tiefe denen eines grundständigen Studiengangs der Rechtswissenschaften 
entsprechen.4Das Studium muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine 
Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. 1 Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C 1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

3. 1Es müssen hinreichende englische Sprachkenntnisse vorliegen. 2Der 
Nachweis ist erbracht, wenn ein mindestens einjähriges Studium erfolgreich 
abgeschlossen wurde, dem Englisch als Veranstaltungs- und Prüfungssprache 
im Wesentlichen zu Grunde lag oder eine Hochschuizugangsberechtigung 
nach mindestens einjähriger Schulzeit in einem englischsprachigen 
Schulsystem erworben wurde. 3Sofern kein· entsprechendes Studium 
abgeschlossen und keine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung 
erworben wurde, ist der Nachweis durch Vorlage eines der folgenden 
Testergebnisse zu führen: 

a) Test of English as a Foreign Language -Internet Based Test (TOEFL 
iBT) mit mindestens 90 Punkten; TOEFL MyBest-Scores werden nicht 
anerkannt und 

b) International English Language Testing System -Academic Test 
(IEL TS) mit mindestens Band 6.5. 

4Es werden nur Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines 
Testes erworben wurden, dessen letzter Prüfungstetmin nicht mehr als 5 Jahre 
hinter dem in § 2 Absatz 1 als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 
5Andere Nachweise können nur dann als ausreichend anerkannt werden, 
soweit aufgrund der eingereichten Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt 
werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang "Wettbewerbs.:. und Regulierungsrecht 
(LL.M.)" kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne 
von Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
innerhalb der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch· nicht vor, kann 
bei einem Nachweis über den Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in 
dem fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
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aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss 
rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs "Wettbewerbs- und 
Regulierungsrecht (LL.M.)" erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des 
§ 2 Absatz 1 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten 
Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 
auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen Studiengangs im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis zu einem im 
Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber· vor der 
Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 6Nimmt die Studienbewerberin 
oder der Studien bewerber im Rahmen des grundständigen Studiengangs im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 1 an einer staatlichen Pflichtfachprüfung im Fach 
Rechtswissenschaft teil, so ist ihr oder ihm, wenn die Prüfungsleistung bis zum 
Studienbeginn des Masterstudiums erbracht werden kann, für die 
Nachreichung des Abschlusszeugnisses eine längere Frist, längstens jedoch 
bis zum. Abschluss des ersten Fachsemesters im Masterstudiengang 
"Wettbewerbs- und Regulierungsrecht (LL.M.)" einzuräumen. 7Die 
Studienbewerberin oder der Studien bewerber ist gegenüber der Universität 
zum Nachweis der Voraussetzungen für die Fristverlängerung, insbesondere' 
der Teilnahme an der staatlichen Pflichtfachprüfung verpflichtet. aDer 
Nachweis ist spätestens bis' zur Anmeldung zur ersten Prüfung im 
Masterstudiengang "Wettbewerbs- und Regulierungsrecht (LL.M.)" zu 
erbringen. Wird der Nachweis über die Teilnahme an der· Staatli~hen 
Pflichtfachprüfung nicht rechtzeitig erbracht oder das Abschlusszeugnis des 
grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 nicht 
fristgemäß nachgereicht, erlischt die Zulassung.· 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach' der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus· sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 
1 Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens. der Zugangs.;. und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung 
sowie die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die 
Auswahlkommission. 2Die Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtsch'aftslehre 
stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, insbesondere für den 
Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz 
sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n 

, Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört 
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§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre wird zur 
Vorbereitung der Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte 
Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei 
Personen. 3Die Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen 
Personal, mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät Rechtswissenschaft 
und Volkswirtschaftslehre nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die 
gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des 
Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im Bereich 
des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

- (1) 1Die verfügbaren Studienplätze werden nach folgenden Kontingenten vergeben: 

1. Achtzig Prozent der verfügbaren Studienplätze werden anStudienbewerberinnen 
und Studienbewerber vergeben,· die über einen Abschluss in einem 
rechtswissenschaftlichen Stud iengang verfügen; 

2. Zwanzig Prozent der verfügbaren Studienplätze werden an 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vergeben, die über einen Abschluss in 
einem als gleichwertig anerkannten Studiengang verfügen. 

2Sind innerhalb eines Kontingentes mehr Studienplätze zu vergeben, als dem Kontingent 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber zugeordnet wurden, so werden die übrigen 
Studienplätze an Studienbewerberinnen und Studienbewerber des anderen Kontingents 
vergeben. 

(2) 1 Die Auswahlkommission erstellt für jedes Kontingent eine Rangliste der 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 
genannten Auswahlkriterien. 2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der 
Universität aufgrund der Empfeh'lung der Auswahlkommission. 

(3) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausge~chlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne des 
§ 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht formgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 
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§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der jeweiligen Rangliste durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht ·abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2, Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder außerschulische 
Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das gewählte Studium 
und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten Auskunft geben und 

3. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben . 

(2) Für jede' Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums i.m Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums können maximal 124 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unt~r 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 124 Punkten und die Note 4,0 mit 4 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert ( 124 Punkte) je 
4 Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlosseD wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 

. bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin oder der 
Studienbewerber auch keine Nachweise vor, die eine Berechnung der 
Durchschnittsnote ermöglichen, wird die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im 
Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder 
die Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an 
der Universität Mannheim in den grundständigen Studiengängen der Fakultät 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre gebräuchlichen Notensystem 
entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der ZAB. 
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2. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 2 
können maximal 80 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, 
die über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden 
berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung im Umfang 
von 5 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche entspricht. 

3. 1Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal, 36 Punkte vergeben werden. 2Das 
Motivationsschreiben soll die Motivation der Studienbewerberin oder des 
Studienbewerbers für den Studiengang erkennen lassen. 3Das 
Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen und darf einen 
Umfang von maschinenschriftlichen zwei Seiten DIN A 4 unter Nutzung einer 
Schriftgröße von mindestens 12 Punkten nicht überschreiten; überschreitet das 
Motivationsschreiben den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die ersten 
beiden Seiten des Motivationsschreibens berücksichtigt. 

(3) 1 Die gemäß Absptz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; der 
erreichbare Höchstwert beträgt 240 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach der 
Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang zum 
Masterstudiengang "Wettbewerbs- und Regulierungsrecht . (LL.M.)" ist; besteht danach 
noch Ranggleichheit, entscheide,t ·das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre kann zur 
Sicherstellung der Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für 
die Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die 
Zulassung und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 
"Wettbewerbs- und Regulierungsrecht (LL.M.)" vom 7. Dezember 2017 
(Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 03/2017, S. 5ff.) , zuletzt geändert am 12. 
Dezember 2017 (BekR Nr. 33/2017, S. 39), außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den Regelungen der außer Kraft 
getretenen Satzung zu Ende geführt 

7 
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Ausgefertigt: I /h ..,-

Mannheim, den AeI ... l2"-,, l5el teJ 

{t~ 
Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 

8 

47



Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 
Geschichte 

vom -1 O. Dez.- 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12" und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 
Geschichte beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang" und 

- sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. "2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 "der für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Geschichte zuständige 
Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die" Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester sowie bis zum 15. November für das darauf folgende 
Frühjahrs-/Sommersemester eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
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§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Geschichte ist eröffnet, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Geschichte oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 
anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium 
muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von 
mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 4Der Abschluss muss 
mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt 
entsprechend für. die aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte 
Durchschnittsnote des grundständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nummer 1. 

2. 1Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
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Nachweis kann geführt werden über die· in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

(2) Eine Zulassung zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Geschichte kann erfolgen, 
wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in dem fraglichen 
Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn aufgrund des 
bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor 
dem Beginn des Studiengangs Master of Arts (M.A.) Geschichte erworben wird. 
31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist in diesem Fall ein Nachweis über die 
bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall 
unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen 
Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 sp·ätestens bis zu einem im 
Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor der 
Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Philosophische Fakultät stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 
insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet wer~en. 3Bei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
Kultusmini$terkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört .. 
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§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 

mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine 

Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die Mitglieder einer 

Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied 

der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 

macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 

. Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen .. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 

E:ntscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 

Empfehlung der Auswahlkommission. 

(4) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 

Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 

Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 

des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2, nicht formgerecht oder 

nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 

besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 

Rahmendes Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 

Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 

Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 

Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG,insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie besondere Vorbildungen, 

praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 

außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
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gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben, 

3. eine von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasste 
schriftliche Abhandlung (Essay). 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt .. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen können maximal 6 Punkte 
vergeben werden. 2Pro Auszeichnung werden 3 Punkte vergeben. 

3. 1 Für einschlägige Publikationen können maximal 6 Punkte vergeben werden. 
2Pro Publikation werden 3 Punkte vergeben, 

4. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von den vorstehenden Nummern 2 und 3 erfasst werden, können 
maximal 12 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die 
über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit 
maximal 6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer 
Beschäftigung im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 
Stunden in der Woche entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem 
Mindestumfang des Satz 3 entspricht, ~ird ein Punkt vergeben. 
5Studienrelevante Auslandsaufenthalte (Auslandssemester, Auslandspraktika) 
werden mit maximal 6 Punkten berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt 
vergeben. 
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5. 1 Für einen von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfassten 
Essay zu einem historischen Thema können maximal 8 Punkte vergeben 

. werden. 2Für einen exzellenten Essay werden 8 Punkte vergeben, für einen 
sehr guten Essay 6 Punkte, für einen guten Essay 4 Punkte, für einen 
befriedigenden Essay 2 Punkte und für einen ausreichenden Essay ein Punkt. 
3Der Essay ist in deutscher Sprache abzufassen und soll einen Umfang von 

·15.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 5 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwe,rt beträgt 64 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote ·des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Geschichte ist; besteht danach noch 
Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des . Auswahlverfahrens . ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahrenfür das Herbst-lWintersemester 2021/22. 

(2) 1 GI.eichzeitig tritt die Zul8ssungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für den Studiengang Master of Arts .(M.A.) Geschichte vom 18. Dezember 2012 
(Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 30/2012, Teil 2, S. 17ff.), zuletzt 
geändert am 20. Dezember 2016 (BekR Nr. 35/2016, S. 7) außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den Regelungen der außer 
Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: . J, ... 
Mannheim, den "-0., A 2-.:.-. ~O W . 

I~; 
Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigeneAuswahlvertahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 
Intercultural German Studies 

vom ~f -O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz ,1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Ab~atz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang,. die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts, (M.A.) 
Intercultural German Studies beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 11m Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Intercultural German Studies werden 
von beiden beteiligten Kooperationsuniversitäten (Universität Mannheim und 

. University of Waterloo, Kanada) auf der Grundlage des Kooperationsvertrags 
Studierende zugelassen. 2Zum Zeitpunkt der Bewerbung haben sich 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber für eine der Kooperationsuniversitäten 
als Stamm universität zu entscheiden. Übersteigt die Zahl der Bewerbungen von 
Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, welche die Universität Mannheim als 
Stammuniversität wählen, die Gesamtzahl der an der Universität M~nnheim 

. verfügbaren Studienplätze im oben genannten Studiengang, ffndet im Rahmen der 
Vorgaben höherrangigenRechts unter diesen Bewerbungen ein hochschuleigenes 
Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen statt. 4Die 
Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der Studienbewerberin oder 
des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulas'sungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Studiengang Master of, Arts (M.A.) Intercultural German Studies 
zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 
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(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 30. April eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

(2) Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse kann für eine Bewerbung zum 

. Herbst-lWintersemester bis zum 15. August desselben Jahres nachgereicht werden 
(Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 

zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und un,terschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZullmmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 

Zulassungsvoraussetzungen, 

4., Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 

werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Intercultural German Studies 

ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 
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1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Germanistik oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 
anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium 
muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von 
mindestens ,6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 3Der Abschluss muss 
mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt 
entsprechend für die aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte 
Durchschnittsnote des grundständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nummer 1. 

2. 1 Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C 1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

3. 1 Es müssen gute' englische Sprachkenntnisse mit Mindestniveau B2 gemäß 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Einzelheiten zu 
dem zu führenden Nachweis we~den rechtzeitig vor Bewerbungsbeginn auf der 
Internetseite der Philosophischen Fakultät bekannt gemacht.3Es werden nur 
Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines Testes erworben 
wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als 2 Jahre hinter dem in § 2 
als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 4Andere Nachweise können nur 
dann als ausreichend anerkannt werden, soweit aufgrund der eingereichten
Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Intercultural German 
Studies kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss. 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem 
Nachweis über den Erwerb von mindestens 140 ECTS-Punkten in dem 
fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss 
rechtzeitig vor dem Beginn des Studiengangs Master of Arts (M.A.) Intercultural 
German Studies erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 Absatz 
1 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen 
vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 
auszusprechen, dass' der Abschluss. des grundständigen Studiengangs im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid 
festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung 
nachgew·iesen wird. 5Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die 
Zulassung. 
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2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 

besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt .. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Philosophische Fakultät stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 
insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine 
Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die Mitglieder einer 

Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied 
der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein 
Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen .. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 

des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht 
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formgerecht oder nicht vollständig. vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges 
Zulassungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden Jm 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante ·Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberufe sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben, 

3. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationssch reiben, 

4. das Ergebnis eines Auswahlgesprächs. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz. 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger. 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit deli ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. ·6lst die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 

. Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
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Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 

Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen derZAB. 

2. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen, oder Stipendien) können einmalig 2 
Punkte vergeben werden. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden 
dennoch nur 2 Punkte vergeben. 

3. 1 FÜr andere stüdienrefevante Vorerfahrungen im Sinne' von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
6 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
3 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5StudienreievanteAusiandsaufenthaite 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 3 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

4. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 8 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 8 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 6 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 4 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 2 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 1 Punkt. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeln: die Motivation fürei'n Master-Studium der 
Germanistik; die Gründe für die Wahl eines binationalen Master-Studiums an 
der Universität Mannheim und der 'Universität Waterloo, die angestrebten 
Schwerpunktsetzungen während des Master-Studiums und die 
anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der Bezug des absolvierten 
grundständigen Studiums zum angestrebten Studiengang. 4Das 
Motivationsschreiben ist in englischer Sprache abzufassen und soll einen 
Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 4 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 48 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Auf Basis dieser Rangliste finden mit den 
besten Studienbewerberinnen und Studienbewerbern Auswahlgespräche statt. 4Die 
Anzahl der hierfür ausgewählten Studienbewerberinnen und Studienbewerber beträgt 
das Dreifache der zu vergebenden Studienplätze. 
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(4) 1Für das mit der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber durchgeführte 
Auswahlgespräch können maximal 16 Punkte vergeben werden. 2Das 
Auswahlgespräch wird von zwei Mitgliedern der Auswahlkommission in Form eines 
Prüfungsgesprächs mit der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber geführt; 
werden mehrere Auswahlkommissionen gebildet oder besteht eine 

Auswahlkommission aus mehr als zwei Mitgliedern, legt das Dekanat. der 
Philosophischen Fakultät die Verteilung der Auswahlgespräche auf die Mitglieder fest. 
3Ein Auswahlgespräch soll 20 Minuten dauern. 4Nach der Bewertung des 
Gesamteindrucks aus (Fach-)Wissen, Präsentation und Sprachkompetenz werden für 

ein exzellentes Auswahlgespräch 16 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Auswahlgespräch 12 Punkte, für ein gutes Auswahlgespräch 8 Punkte, für ein 
befriedigendes Auswahlgespräch 4 Punkte und für ein ausreichendes 
Auswahlgespräch ein Punkt. 5Soweit die bewertenden Mitglieder der 

Auswahlkommission zu einer unterschiedlichen Einschätzung des Gesamteindrucks 
gelangen, wird die höhere der beiden Punktzahlen für die Auswahl berücksichtigt. 
6Über den wesentlichen Verlauf des Auswahlgesprächs ist ein Ergebnisprotokoll zu 

führen und zu den Akten zu geben. 

(5) 1 Die Punktzahlen nach Absatz 3 und die Punktzahlen nach Absatz 4 der für ein 
Auswahlgespräch ausgewählten Studienbewerberinnen und Studienbewerber werden 
addiert. 2Auf Grundlage der so ermittelten Gesamtpunktzahl (maximal 64 Punkte) wird 

unter allen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die am Auswahlgespräch 
teilgenommen haben, eine endgültige Rangliste erstellt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die 
Auswahl nach der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung 
für den Zugang zum Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) InterculturalGerman 
Studies ist; besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(6) Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben· für die 

Berücksic~tigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 

Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 

Vergabeverfahren für das Herbst-NVintersemester 2021/22. 

(2) 1 Gleichzeitig tritt die Zulassungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für den Studiengang Master of Arts (M.A.) InterculturalGerman Studies vom 18. 
Dezember 2012 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 30/2012, Teil 2, S. 
21ff.), zuletzt geändert am 12. Dezember 2017 (BekR Nr. 33/2017, S. 37) außer Kraft. 
2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den 
Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 
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Ausgefertigt: 
Mannheim, den ßlJ ",_"t.-fU9 Je;? 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 

Literatur, Medien und Kultur der Moderne 

vom 1 o. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Num~er 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A. 
Literatur, Medien und Kultur der Moderne beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

'(1) tÜbersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkehen getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Literatur, Medien und Kultur der 
Moderne zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 . 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege . 

oder zur Niederschrift erfolgen: 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlunggemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3.. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen , 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Literatur, Medien und Kultur 
der Moderne ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen 
literaturwissenschaftlichen oder philol.ogischen Studiengang der 
Anglistik/Amerikanistik, Ger~anistik öder Romanistik oder ein· von der 
Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an 
einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 
Berufsakademie vorliegen. 2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn ein 
literaturwissenschaftlicher Anteil von mindestens einem Basis- und einem 
Aufbaumodul enthalten ist. 3Das Studium muss mindestens 180 ECTS-Punkte 
oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3. Jahren 
umfassen. 4Der Abschluss muss mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet 
worden sein; Halbsa~z 1 gilt entsprechend für die aufgrund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1. 
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2. 1Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

3. 1 Es müssen gute englische Sprachkenntnisse mit Mindestniveau 82 gemäß 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Einzelheiten zu 
dem zu führenden Nachweiswerden rechtzeitig vor Bewerbungsbeg~nn auf der 
Internetseite der Philosophischen Fakultät bek~nnt gemacht. 3Es werden nur 
Ergebnisse als Nachweis anerkannt; die im Rahmen eines Testes erworben 
wurden,. dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als 2 Jahre hinter dem in §2 
als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 4Andere Nachweise können nur 
dann als ausreichend anerkannt werden, soweit aufgrund der eingereichten 
Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Literatur, Medien und Kultur 
der Moderne kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienpratz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 140 ECTS-Punkten in dem fraglichen 
Studiengang dennoch. die Zulassung beantragt werden, wenn aufgrund des 
bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor 
dem Beginn des Studiengangs Master of Arts (M.A.) Literatur, Medien und 
Kultur der Moderne erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist in 
diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 
4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 
Nummer 1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten 
Termin, in jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen 
wird. sWird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZuUmmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Philosophische Fakultät ·stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 
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insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine 
Auswahlkommissionbesteht aus mindestens zwei Personen. 3DieMitgiieder einer 
Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied 
der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein 

Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlko~missio~ kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die verfügbaren Studienplätze werden nach Kontingenten vergeben. 2Sind 
innerhalb eines Kontingentes mehr Studienplätze zu vergeben, als dem Kontingent 
Bewerbungen zugeordnet wurden, so werden die übrigen Studienplätze zu gleichen 
Teilen auf die verbleibenden Kontingente verteilt. 31st dieses nicht zu gleichen Teilen 
möglich, so wird per Los entschieden, welchem Kontingent die nicht aufteilbaren 
Restplätze zugeordnet werden. 

(2) Die verfügbaren Studienplätze werden wie folgt verteilt (vier Kontingente): 

a) Jeweils 30 vom Hundert der verfügbaren Studienplätze werden an 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber vergeben, die einen 
literaturwissenschaftlichen oder philologischen Studiengang im Sinne von § 4 
Absatz 1 Nummer 1 in 

1.) Anglistik/Amerikanistik, 

2.) Germanistik oder 

3.) Romanistik 

an einer Hochschule im In- oder Ausland abgeschlossen haben. 
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b) Die restlichen 10 vom Hundert der verfügbaren Studienplätze werden an 
Studienbewerberinnen und Sludienbewerber vergeben, deren abgeschlossenes 
Studium an einer Hochschule im In- oder Ausland von der Auswahlkommission nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 als gleichwertig anerkannt wird. 

(3) tDie Auswahlkommission erstellt für jedes Kontingent eine Rangliste der 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 
genannten Auswahlkriterien. 2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der 
Universität aufgrund der Empfehlung der Auswahlkommission. 

(4) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 

. Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 nicht formgerecht oder 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jewe-ils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberufe sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben, 

3. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationssch reiben. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
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können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Noten~ystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der-ZAB. 

2. 1 Für die ECTS-gewichtete Durchschnittsfachnote der Prüfungsleistungen in 
Literaturwissenschaft des grundständigen Studiums können maximal 10 
Punkte· vergeben werden. 2Die Note wird unter Berücksichtigung einer 
Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die Note 1,0 mit 10 Punkten 
und die Note 1,9 mit einem Punkt bewertet. 4Für jeden Abstieg der Note um 
ein Zehntel wird vom Ausgangswert (10 Punkte) je ein Punkt abgezogen. 

3. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können maximal 4 
Punkte vergeben werden. 2Pro Auszeichnung wird ein Punkt vergeben. 

4. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungenim Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 3 erfasst werden, können maximal 
10 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
5 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer aeschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 5 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

5. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 8 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung de!? Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 8 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 6 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 4 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 2 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 1 Punkt. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeln: die Motivation für ein Master-Studium der 
Literatur, Medien und Kultur der Moderne, die Gründe für die Wahl des Master-
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Studiums an der Universität Mannheim, die angestrebten 
Schwerpunktsetzungen während des Master-Studiums und die 
anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der Bezug des absolvierten 
grundständigen Studiums zum angestrebten Studiengang. 4Das 

Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 5 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 64 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reih~nfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Arts. (M.A.) Literatur, Medien und Kultur der 
Moderne ist; besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben' für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommissionist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 

Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/22. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Zulassungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für den Studiengang Master of Arts (M.A. Literatur, Medien und Kultur der Moderne 

vom 07. März 2013 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 06/2013, S. 52ff.), 
zuletzt geändert am 11. März 2014 (BekR Nr. OS/2014, S. 24), außer Kraft. 2Zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den Regelungen 
der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den }fl!2-~ teJ 

1.1) 
I~ 

Prof. Dr. Thomas Puhl 

Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 

Medien- und Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation 

vom -, O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2,63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 . und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie §. 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschu!zülassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.)· 
Medien- und Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhä~gig von der Festsetzung einer Zulassungszahl u.nd der Durchführung . 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbun9 in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Medien-' und 
Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation zuständige 
Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission . 

. (3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Manriheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 
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Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

§.3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich,kann ·auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte 'und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZullmmaO, 

3. Nachweise zu den . in § 4 genannten Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzu ngen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Medien-· und 
Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation ist eröffnet, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Medien- und Kommunikationswissenschaft oder ein von der 
Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an 
einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 
Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium muss mindestens 180 ECTS-Punkte 
oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren 
umfassen. 3Es muss· zudem einen medien- und 
kommunikationswissenschaftlichen Anteil von mindestens 40 ECTS und 
innerhalb oder außerhalb dieses medien- und 
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kommunikationswissenschaftlichen Anteils einen Anteil an einschlägigen 
Forschungsmethoden im Umfang von mindestens 8 ECTS beinhalten., 4Der 
Abschluss muss mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; 
Halbsatz 1 gilt entsprechend für die aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen 
ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums im Sinne des § 7 
Absatz 1 Nummer 1. 

2. 1Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung' aufgeführten Nachweise. 

, 3. 1 Es müssen gute englische Sprachkenntnisse mit Mindestniveau B2 gemäß 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Einzelheiten zu 
dem zu führenden Nachweis werden rechtzeitig vor Bewerbungsbeginn auf der 
Internetseite der Philosophischen Fakultät bekannt gemacht. 3Es werden nur 
Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines Testes erworben 
wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als 2 Jahre hinter dem in § 2 
als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 4Andere Nachweise können nur 
dann als ausreichend anerkannt werden, soweit aufgrund der eingereichten 
Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Medien-' und 
Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation kann erfolgen, wenn zusätzlich 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 130 ECTS-Punkten in dem fraglichen 
Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn aufgrund des 
bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor 
dem Beginn des Studiengangs Master of Arts (M.A.) Medien- und 
Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation erworben wird. 
31nnerhalb der Ausschlussfrist des, § 2 ist in diesem Fall ein Nachweis über die 
bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall 
unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen 
Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis zu einem im 
Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor der 
Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
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· Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. ,2Die 
PhiloS9phische Fakultät stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 
insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschafteri zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine 
Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die Mitglieder einer 
Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied 
der Gruppe der Hochschu"ehrer angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein 
,Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
nach Abschluss des' Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlvertahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. ~Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder derStudienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2, nicht formgerecht oder 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 
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§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 
Rahme~ des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen . 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen . ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten" Ausbildungsberuf sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium . eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt . durch die 
Auswahlkommission: ' 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 28 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
BerüC?ksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte übe.rführt. 3Dabei wird für 
die Noten 1,0 bis 1,4 eine einheitliche Punktzahl von 28. Punkten vergeben. 
4Für jeden Anstieg der Note über den Wert 1,4 um ein Zehntel werden vom 
Ausgangswert (28 Punkte) je 2 Punkte abgezogen.5Die Punktvergabe endet 
bei einer Durchschnittsnote von 2,5, für die eine Punktzahl von 6 Punkten 
vergeben wird. 6Soweit die Institution, an welcher der grundständige 

. Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund . . 

bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im· 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

73



2. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 

Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können maximal 8 

Punkte vergeben werden. 2Pro Auszeichnung werden 4 Punkte vergeben. 

3. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 

3, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
16 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
8 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 8 Punkten 

berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahle'n werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 52 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 

Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in ab~teigender 

Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Medien- und 
Kommunikationswissenschaft: Digitale Kommunikation ist; besteht danach noch 

Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsratder Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende. Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/22. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Zulassungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Medien- und Kommunikationswissenschaft: 
Digitale Kommunikation vom 18. Dezember 2012 (Bekanntmachungen des Rektorats 
(BekR) Nr. 30/2012, Teil 2, S. 34ft), zuletzt geändert am 12. ,Dezember 2017 (BekR 
Nr. 33/2017, S. 36), außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende 
Vergabeverfahren werden nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung 

zu Ende geführt 
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Ausgefertigt: 
Mannheim, den /.fJ~) ~ to LeJ 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 

Sprache und Kommunikation 

vom -, O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in. Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c. Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO). hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Studiengang Master of Arts (M.A.) 
Sprache und Kommunikation beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich . 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang ·und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4' dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweitkeine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Sprache und Kommunikation 
zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatriku1ationsordnung der Universität 
Mannheim (ZullmmaO)' in der jeweils g.eltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
. Form über das Webportal der Universität zu stellen,; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische Antragstellungaufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 

zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Ahsatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatt 2 genannten .Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 

. werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Sprache und Kommunikation 
ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen linguistischen 
oder philologischen Studiengang der Anglistik/Amerikanistik, Germanistik oder 
Romanistik oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter 
erfolgreicher Ab~chluss an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer 
staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium muss 
mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 
Semestern oder 3 Jahren umfassen. 3Der Abschluss· muss mindestens mit der 
Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt entsprechend für die 
aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des 
grL:Jndständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1. 

2. 1Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß. dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
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Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

3. 1 Es müssen gute englische Sprachkenntnisse mit Mindestniveau 82 gemäß 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Einzelheiten zu 
dem zu führenden Nachweis werden rechtzeitig vor Bewerbungsbeginn auf der 
Internetseite der Philosophischen Fakultät bekannt gema~ht. 3Es werden nur 
Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines Testes erworben 
wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als 2 Jahre hinter dem in § 2 
als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 4Andere Nachweise können nur 
dann als ausreichend anerkannt werden, soweit aufgrund der eingereichten 
Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt werden kann. 

(2) Eine Zulassung zum Studiengang Master of Arts (M.A.) Sprache und 
Kommunikation kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungeninnerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in dem fraglichen 
Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn aufgrund des 
bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor 
dem Beginn des Studiengang Master of Arts "(M~A.) Sprache und 
Kommunikation erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist in 
diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 
4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 
Nummer 1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten 
Termin, in jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen 
wird. 5Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang" mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 

"Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgü.ltig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZullmmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Philo$ophische Fakultät stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen sicher, 
insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkom"missionen gebildet werden. 38ei 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
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Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine 
Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die Mitglieder einer 
Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied 
der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein 
Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die· gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(4) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste· zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 nicht formgerecht oder 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote o.der die im Fall. eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz· 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 
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2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberufe sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben, 

3. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben . 

(2) Für jede Studienbewerberin und JedenStudienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 

. Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 6lst. die' Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für die ECTS-gewichtete Durchschnittsfachnote derPrüfungsleistungen in 
Linguistik des grundständigen Studiums können maximal 20 Punkte vergeben 
werden. 2Die Note wird unter Berücksichtigung einer Nachkommastelle in 
Punkte überführt. 3Dabei wird bei Vorliegen von Leistungen in Linguistik im 
Umfang von mindestens einem Basismodul die Note 1,0 mit 10 Punkten und 
die Note 1,9 mit einem Punkt bewertet. 4Für jeden Abstieg der Note um ein 
Zehntel wird vom Ausgangswert (10 Punkte) je ein Punkt abgezogen.5Bei 
Vorliegen von Leistungen in Linguistik im Umfang von mindestens einem 
Basismodul und einem Aufbaumodul wird die Note 1,0 mit 20 Punkten und die 
Note 1 ,9 mit zwei Punkten bewertet. 6Für jeden Abstieg der Note um ein 
Zehntel werden vom Ausgangswert (20 Punkte) je zwei Punkte abgezogen. 
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3. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können maximal 4 
Punkte vergeben werden. 2Pro Auszeichnung werden zwei Punkte vergeben. 

4. 1Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 3 erfasst werden, können maximal 
10 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
5 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 

. entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 5 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

5. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 8 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 8 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 6 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 4 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 2 Punkte und für ein 
aUsreichendes Motivationsschreiben 1 Punkt. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeJn: die Motivation für ein Master-Studium Sprache 
und Kommunikation, die Gründe für die Wahl des Master-Studiums an der 

. . 

Universität Mannheim, die angestrebten Schwerpunktsetzungen während des 
Master-Studiums und die anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der 
Bezug des absolvierten grundständigen Studiums zum angestrebten 
Studiengang. 4Das Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen 
und soll 500 Wörter nicht überschreiten. 

(3) 1Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 5 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 74 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Sprache und Kommunikation ist; besteht 
danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung . der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 
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§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1D,iese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/22. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Zulassungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Sprache und Kommunikation vom 18. 
Dezember 2012 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 30/2012, Teil 2; S. 
39ft.), zuletzt geändert am 11. März 2014 (BekR Nr. OS/2014, S. 25f.), außer Kraft. 
2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werde'n nach den 
Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 11111 
Mannheim, den f\J// .. I).~ foW 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren in den Studiengängen 

Masterof Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Germanistik 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte 
Masterof Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Medien- und 

Kommunikationswissenschaft 
Masterof Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie 

Master of Arts (M.A.) Kultur und. Wirtschaft: Romanistik (Französistik, 
Hispanistik und Italianistik) 

vom 1 O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 32 Absatz 3 Satz 1, 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 
Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 
12 und § 2c Sätze 2 und 3 Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 
Satz 2, Absatz 2 Satz 5 Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der 
Universität Mannheim in seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 
Satz 2 Nummern 9 und 10 LHG die nachstehende Satzung der Universität Mannheim 
für den Zugang, die Zulassung und das hochschuleigene Auswahlverfahren in den 
Masterstudiengängen Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Germanistik, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts (M.A.) Kultur 
und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Master of Arts (M.A.) 
Kultur und Wirtschaft: Philosophie und Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Stud.ienplätze in einem 
der oben genannten Studiengänge, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen 
Rechts in diesem ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßg'abe der 
folgenden Bestimmungen statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der 
Eignung der Studienbewerberin 0der des Studienbewerbers für den gewählten 
Studiengang und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer' Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesen Studiengängen; § 37 Absatz 1 HZVO 
und § 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im 
Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 4 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein 
Immatrikulationshindernis dar.' 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt 
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abweichend von § 4 Absatz 3 der für die Masterstudiengänge Master of Arts (M.A.) 
Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Germanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Medien- und 
Kommunikatio~swissenschaft, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie 
und Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik 
und Italianistik) zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester sowie bis zum 15. November für das darauf folgende 
Frühjahrs-/Sommersemester eingegangen sein (Ausschlussfristen). 

§ 3 Form des Antrags 

(1)' 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 

. eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 
Zu lassungsvora ussetzu ngen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 
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§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zu den Masterstudiengängen Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) .Kultur und Wirtschaft: 
Germanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts 
(M.A.) Kultur und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Master of 
Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie und Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) ist eröffnet, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. 1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen, in Absatz 2 
Nummer 2 Buchstaben abis f entsprechend den Anforderungen des jeweiligen 
Studiengangs spezifizierten Studiengangs vorliegen. 2Das Studium muss 
mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 
Semestern oder 3 Jahren umfassen. 3Der Abschluss muss mindestens mit der 
Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt entsprechend für die 
aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des 
grundständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1. 

2. Es müssen· Sachfachkenntnisse gemäß den näheren Maßgaben des 
Absatz 2 Nummer 3 im Umfang von mindestens 36 ECTS-Punkten 
nachgewiesen werden . 

3. 1 Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C 1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7· Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in· der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

4. Zusätzlich gelten folgende fachspezifische Zugangsvoraussetzungen: 

a) 11m Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Anglistik/Amerikanistik müssen sehr gute englische Sprachkenntnisse mit 
Mindestniveau C 1 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
vorliegen. 2Einzelheiten zu dem zu führenden Nachweis werden rechtzeitig vor 

. Bewerbungsbeginn auf der Internetseite der Philosophischen Fakultät bekannt 
gemacht. 

b) 11m Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) müssen sehr gute 
Sprachkenntnisse. mit Mindestniveau C 1 gemäß dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen inder Sprache des gewählten Kernfachs, also 
Französisch, Spanisch oder Italienisch, vorliegen. 2Einzelheiten zu dem zu 
führenden Nachweis werden rechtzeitig vor Bewerbungsbeginn auf der 
Internetseite der Philosophischen Fakultät bekannt gemacht. 
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(2) Eine Zulassung zu den Masterstudiengängen Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Germanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts 
(M.A.) Kultur und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Master of 
Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie und Master of Arts (M.A.) Kultur und , 
Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) kann erfolgen, wenn 
zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlenseinzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 135 ECTS-Punkten in. dem fraglichen 
Studiengang dennoch die Zulassung für die Studiengänge 
Anglistik/Amerikanistik, Geschichte, Philosophie und Romanistik beantragt 
werden, wenn aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass 
der Abschluss rechtzeitig vor dem Beginn des jeweiligen Masterstudiengangs 
Master ofArts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, , Master of 
Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Philosophie oder Master .of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) erworben wird. 31nnerhalb 
der Ausschlussfrist des § 2 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang 
erbrachten Leistungen vorzulegen; die Zulassung für den Studiengang 
Germanistik kann bei einem Nachweis über den Erwerb von mindestens 140 
ECTS-Punkten indem fraglichen Studiengang beantragt werden; die Zulassung 
für den Studiengang Medien- und Kommunikationswissenschaft kann bei einem 
Nachweis über den Erwerb von mindestens 130 ECTS-Punkten in dem 
fraglichen Studiengang beantragt werden; im Übrigen finden Satz 2 sowie 
Teilsatz 1 auf die Studiengänge Germanistik und Medien- und 
Kommunikationswissenschaft entsprechende Anwendung. 4Eine Zulassung ist 
in diesen Fällen unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des 
grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bi,s 
zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor 
der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis 
nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. 

a) M.A. Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik 

1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik oder ein von der 
Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an 
einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 
Berufsakademie vorliegen. 2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn der 
Abschluss Fachkenntnisse in Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft 
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Sprachwissenschaft oder einer Kombination daraus im Umfang von mindestens 
einem Basismodul und einem Aufbaumodul oder vergleichbare Leistungen im 
Kernfach Anglistik/Amerikanistik umfasst. 

3Fehlen die in Satz 2' genannten Fachkenntnisse, kann der Studienbewerber 
oder die Studienbewerberin dennoch einen Zulassungsantrag stellen, wenn er 
oder sie sich schriftlich verpflichtet, diese Fachkenntnisse innerhalb der ersten 
zwei Semester des Studiengangs M.A. Kultur und Wirtschaft: 
Anglistik/Amerikanistik zusätzlich zu den in der jeweils gültigen Fassung der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen erfolgreich zu erwerben. 4Die 
schriftliche Verpflichtungserklärung ist dem Antrag auf Zulassung beizufügen. 
sEine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
zusätzlich geforderte Leistungsnachweise bis zum Abschluss des zweiten 
Fachsemesters des Masterstudiumsnachgewiesen werden; 6Werden die 
Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 7Bezüglich der 
zusätzlich . geforderten Leistungsnachweise finden die Regelungen der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts (B.A.) 
Kultur und Wirtschaft der Universität Mannheim mit dem 
kulturwissenschaftlichen Kernfach Anglistik/Amerikanistik mit der Maßgabe 
Anwendung, dass Prüfungen im Falle des Nichtbestehens nureinmal wiederholt 
wer~en können. 8Wird eine Prüfung auch im Wiederholungsversuch nicht 
bestanden, ist die Prüfung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis 
endgültig nicht bestanden. gin diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruch 
im Masterstudiengang Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik. 

b) M.A. Kultur und Wirtschaft: Germanistik 

1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Germanistik oder ein von der Auswahlkommission als 
gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im ln
oder Ausland oder an' einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 
2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn der Abschluss Fachkenntnisse in 
Kulturwissenschaft, Liter~turwissenschaft, Sprachwissenschaft oder einer 
Kombination daraus im Umfang von mindestens einem Basismodul und einem 
Aufbaumodul oder vergleichbare Leistungen im Kernfach Germanistik umfasst. 

3Fehlen die in Satz 2 genannten Fachkenntnisse, kann der Studienbewerber 
oder die Studienbewerberin dennoch einen Zulassungsantrag, stellen, wenn er 
oder sie sich 'schriftlich verpflichtet, diese Fachkenntnisse innerhalb der ersten 
zwei Semester des Studiengangs M.A. Kultur und Wirtschaft: Germanistik 
zusätzlich zu den in der jeweils gültigen Fassung der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Leistungen erfolgreich zu erwerben. 4Die schriftliche 
Verpflichtungserklärung ist dem Antrag auf Zulassung beizufügen. SEine 
Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
zusätzlich geforderte Leistungsnachweise bis zum Abschluss des zweiten 
Fachsemesters des Masterstudiums nachgewiesen werden. 6Werden die 
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Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 7Bezüglich der 
zusätzlich geforderten Leistungsnachweise finden die Regelungen der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts (B.A.) 
Kultur und Wirtschaft der Universität Mannheim mit dem 
kulturwissenschaftlichen Kernfach Germanistik mit der Maßgabe Anwendung, 
dass Prüfungen im Falle des Nichtbestehehs nur einmal wiederholt werden 
können. BWird eine Prüfung auch im Wiederholungsversuch nicht bestanden, 
ist die Prüfung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis endgültig nicht 
bestanden. gin diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruchim 
Masterstudiengang Kultur und Wirtschaft: Germanistik. 

c) M.A.Kultur und Wirtschaft: Geschichte 

1Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Geschichte oder ein von der Auswahlkommission als 
gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In
oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 
2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn der Abschluss Fachkenntnisse in 
Geschichte im Umfang von mindestens einem Basismodul und . einem 
Aufbaumodul oder vergleichbare Leistungen im Kernfach Geschichte umfasst. 

3Fehlen die. in Satz 2 genannten Fachkenntnisse, kann der Studienbewerber 
. ·oder die Studienbewerberin dennoch einen Zulassungsantrag, stellen, wenn er 

oder sie sich schriftlich verpflichtet, diese Fachkenntnisse innerhalb der ersten 
zwei Semester des Studiengangs M.A. Kultur und Wirtschaft: Geschichte 
zusätzlich zu den in der jeweils gültigen Fassung der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Leistungen erfolgreich zu erwerben. 4Die schriftliche 
Verpflichtungserklärung ist dem Antrag auf Zuiassung beizufügen. SEine 
Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
zusätzlich geforderte Leistungsnachweise bis zum Abschluss des zweiten 
Fachsemesters des Masterstudiums nachgewiesen werden. 6Werden die 
Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 7Bezüglich der 
zusätzlich geforderten LeistungsnachweJse finden die Regelungen der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts (B.A.) 
Kultur und Wirtschaft der Universität Mannheim mit dem 
kulturwissenschaftlichen Kernfach Geschichte mit der Maßgabe Anwendung, 
dass Prüfungen im Falle des Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden 
können. 8Wird eine Prüfung auch im Wiederholungsversuch nicht bestanden, 
ist die Prüfung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis endgültig nicht 
bestanden. gin diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruch im 
Masterstudiengang Kultur und Wirtschaft: Geschichte. 

d) M.A. Kultur und Wirtschaft: Medien- und 
Kommunikationswissenschaft 
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1Es muss ern erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft oder ein von 
der Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss 
an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten 
Berufsakademie vorli~gen. 20ieser Abschluss muss einen medien- und 
kommunikationswissenschaftlichen Anteil von mindestens 40 ECTS-Punkten 
und innerhalb oder außerhalb' dieses medien- und 
kommunikationswissenschaftlichen Anteils einen Anteil an einschlägigen 
Forschungsmethoden im Umfang von mindestens 8 ECTS-Punkten beinhalten. 

e) M.A. Kultur und Wirtschaft: Philosophie 

1Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Philosophie oder ein von der Auswahlkommission als 
gleichwertig anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In
oder Ausland oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie, vorliegen. 
2Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn der Abschluss Fachkenntnisse in 
Philosophie im Umfang von mindestens einem Basismodul und einem 
Aufbaumodul oder vergleichbare Leistungen im Kernfach Philosophie umfasst. 

3Fehlen die in Satz 2 genannten Fachkenntnisse, kann der Studienbewerber 
oder die Studienbewerberin dennoch einen Zulassungsantrag, stellen, wenn er 
oder sie sich schriftlich verpflichtet, diese Fachkenntnisse innerhalb der ersten 
zwei Semester des Studiengangs M.A. Kultur und Wirtschaft: Philosophie 
zusätzlich zu den in der jeweils gültigen Fassung der Prüfungsordnung 
vorgesehenen Prüfungen erfolgreich "zu erwerben. 40ie schriftliche 
Verpflichtungserklärung ist dem Antrag auf Zulassung beizufügen. 5Eine 
Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
zusätzlich geforderte Leistungsnachweise bis zum Abschluss des zweiten 
Fachsemesters des Masterstudiums nachgewiesen werden. 6Werden die 
Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 7Bezüglich der 
zusätzlich geforderten Leistungsnachweise finden die Regelungen der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge Bachelor of Arts (B.A.) 
Kultur und Wirtschaft der Universität Mannheim mit dem 
kulturwissenschaftlichen Kernfach Philosophie mit der Maßgabe Anwendung, 
dass Prüfungen im Falle des Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden 
können. 8Wird eine Prüfung auch im Wiederholungsversuch nicht bestanden, 
ist die Prüfung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis endgültig nicht 
bestanden. 91n diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruch im 
Masterstudiengang Kultur und Wirtschaft: Philosophie. 

f) M.A. Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik 
und Italianistik) 

1Es muss ein ,erfolgreicher Abschlussin einem grundständigen Studiengang der 
Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik) oder 
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ein von der Auswahlkommission als gleichwertig anerkannter erfolgreicher 
Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer staatlich 
anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Gleichwertigkeit ist festzustellen, 
wenn der Abschluss Fachkenntnisse in Kulturwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft oder einer Kombination daraus im 
Umfang von mindestens einem Basismodul und einem Aufbaumodul' oder 
vergleichbare Leistungen im entsprechenden Bereich Französistik, Hispanistik 
oder Italianistik des Kernfachs Romanistik umfasst. . , 

3Fehlen die in Satz 2 genannten Fachkenntnisse, kann der Studienbewerber 
oder die Studienbewerberin dennoch einen Zulassungsantrag, stellen, wenn er 
oder sie sich schriftlich verpflichtet, diese Fachkenntnisse innerhalb der ersten 
·zwei Semester des Studiengangs M.A. Kultur und Wirtschaft: Romanistik 
(Französistik, Hispanistik und Italianistik) zusätzlich zu den in der jeweils 
gültigen Fassung der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen erfolgreich 
zu erwerben. 4Die schriftlicheVerpflichtungserklärung ist dem Antrag auf 
Zulassung beizufügen. 5Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 
auszusprechen, dass zusätzlich geforderte Leistungsnachweise bis zum 
Abschluss des zweiten Fachsemesters des Masterstudiums nachg-ewiesen 
werden. 6Werden . die Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die 
Zulassung. 7Bezüglich der zusätzlich geforderten Leistungsnachweise finden 
die Regelungen der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die Studiengänge 
Bachelor of Arts (B.A.) Kultur und Wirtschaft der Universität Mannheim mit den 
kulturwissenschaftlichen Kernfächern Romanistik: Französisch, Italienisch und 
Spanisch mit der Maßgabe Anwendung, dass Prüfungen i~ Falle des 
Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden können. 8Wird eine Prüfung auch 
im Wiederholungsversuch nicht bestanden, ist die Prüfung für den zusätzlich 
geforderten Leistungsnachweis endgültig nicht bestanden. 91n diesem Fall 
erlischt auch d~r Prüfungsanspruch im Masterstudiengang . Kultur und 
Wirtschaft: Roma'nistik (Französistik, Hispanistik und Italianistik). 

3. 1Es müssen Fachkenntnisse nachgewiesen werden, die denjenigen' im 
Sachfachbereich des Bachelorstudiengangs Kultur und Wirtschaft an der 
Universität Mannheim im Hinblick auf die vermittelten Inhalte und die zu 
erwerbenden Kompetenzen entsprechen. 

2Mit einem Sachfach gemäß den Anlagen A und B der Prüfungsordnung der 
Universität Mannheim für den Masterstudiengang Kultur und Wirtschaft in der 
jeweils geltenden Fassung kann nur begonnen werden, wenn im jeweiligen 
Sachfach Prüfungsleistungen auf Bachelorniveau im Umfang von mindestens 
36 . ECTS-Punktengemäß der Gemeinsamen Prüfungsordnung für die 
Studiengänge .Bachelor of Arts (B.A.) Kultur und Wirtschaft der Universität 
Mannheim in der jeweils geltenden Fassung oder gleichwertige Leistungen 
nachgewiesen werden. 3Weitergehende Voraussetzungen für den Zugang zu 
einzelnen Wahlmöglichkeiten innerhalb eines Sachfaches bleiben unberührt. 
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4Als gleichwertig für das Sachfach BWL können ausschließlich Veranstaltungen 
der reinen Betriebswirtschaftslehre berücksichtigt werden, also insbesondere 
Marketing, Management, Personalwesen, Unternehmensführung, 
Finanzwirtschaft, Internes und Externes Rechnungswesen, Produktion, Logistik 
etc. 

5Als gleichwertig für das Sachfach VWL können ausschließlich Veranstaltungen 
der reinen Volkswirtschaftslehre berücksichtigt werden, also insbesondere 
Grundlagen der VWL, Mikroökonomik, Makroökonomik, Statistik, Analysis, 
Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte, 
Wirtschaftsgeographie, Internationale Ökonomik, Ökonometrie etc. 

6Leistungen aus dem' jeweils anderen Sachfach sowie Leistungen aus 
verwandten Bereichen, wie Recht für Wirtschaftswissenschaftler, 
Finanzmathematik, Wirtschaftsinformatik oder ähnliches können nicht als 
gleichwertig berücksichtigt werden. 

7Soweit der Nachweis der erforderlichen Fachkenntnisse im Sachfachbereich 
noch nicht innerhalb der in § 2 genannten Ausschlussfrist erbracht werden kann, 
kann dennoch eine Zulassung beantragt werden, wenn auf Grund des 
bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, 
zu erwarten ist, dass die Fachkenntnisse noch fri.stgerecht erworben werden. 
81nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist ein Nachweis über die erbrachten 
Leistungen vorzulegen. 9Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 
auszusprechen, dass die Fachkenntnisse spätestens bei der Anmeldung zur 
ersten Prüfung nachgewiesen werden. 10Wird der, Nachweis nicht fristgerecht 
erbracht, erlischt die Zulassung. 

4. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkei~ der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission; bei 
der Entscheidung über die Gleichwertigkeit von Sachfachkenntnissen im Sinne des 
Absatz 2 Nummer 3 entscheidet die Auswahlkommission auf Empfehlung des für den 
gleichnamigen Bachelorstudiengang des jeweiligen Sachfachs zuständigen 
Prüfungsausschusses. 2Die Philosophi~che Fakultät stellt eine e'inheitliche 
Handhabung der Regelungen sicher, insbesondere für den Fall, dass mehrere 
Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die 
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Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen 
wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
für die Studiengänge mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission 
eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die 
Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, 
mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

° (2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 
nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt fürjeden der Masterstudiengängen Master of Arts 
(M.A.) Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Germanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie 
und Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik ° 

und Italianistik) jeweils eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(4) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in eine Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 AbsOatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 nicht formgerecht oder 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Ranglisten durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 
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1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums .im Sinne des §. 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrurigen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie besondere Vorbildungen, 
praktische Tätigkeiten, insbesondere Freiwilligendienste, oder 
außerschulische Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für das 
gewählte Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten 
Auskunft geben, 

3. für die Studiengänge Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Philosophie und 
Romanistik (Französistik, Hispanistik oder Italianistik). ein von· der 
Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben, 

4. für das Kernfach Geschichte eine von der Studienbewerberin oder dem 
Studienbewerber verfasste schriftliche Abhandlung (Essay). 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienb~werber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt dUrch die 
Auswahlkommission: 

a) M.A. Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 
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2. 1Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können einmalig 4 
Punkte vergeben werden. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden 
dennoch nur 4 Punkte vergeben. 

3. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
14 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit-mindestens38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studien~elevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 6 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 7Ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden einmalig mit 2 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang 
mindestens über 2 Jahre mit mindestens 4 Stunden pro Woche ausgeübt 
wurden. 8Wurden mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt, werden 
dennoch nur 2 Punkte vergeben. 

4. 1Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 10 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus. der ·Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl . werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 10 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 8 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 6 Punkte, 
für ein· befriedigendes Motivationsschreiben 4 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 2 Punkte. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeln: die Motivation für ein Master-Studium der Kultur 
und Wirtschaft, die Gründe für die Wahl eines Master-Studiums an der 
Universität Mannheim, die angestrebten Schwerpunktsetzungen während des 
Master-Studiums und die anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der 
Bezug des absolvierten grundständigen Studiums zum angestrebten 
Studiengang. 4Das Motivationsschreiben ist in englischer Sprache abzufassen 
und soll einen Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten. 

b) M.A. Kultur und Wirtschaft: Germanistik 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an. welcher der grundständige 
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Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen. Studiums als Durchschnitlsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den BachelorstucHengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) werden einmalig 4 
Punkte vergeben. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden dennoch nur 
4 Punkte vergeben. 

3. 1 Für andere studienr~levante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
14 Punkte vergeben werden., 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
8 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 6 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

4. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 1 0 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 10 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 8 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 6 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 4 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 2 Punkte. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeln: die Motivation für ein Master-Studium der Kultur 
und Wirtschaft, die Gründe für die Wahl eines Master-Studiums an der 
Universität Mannheim, die angestrebten Schwerpunktsetzungen während des 
Master-Studiums und die anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der 
Bezug des absolvierten grundständigen Studiums zum angestrebten 
Studiengang. 4Das Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen 
und soll einen Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten. 

c) M.A. Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik 
und Italianistik) 
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1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 

Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bew~rtet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 

Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 

gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des' grundständigen Studiums als Durchschnittsnote - im 
Auswah Iverfah ren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 

Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensys~em entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB . 

. 2. 1 Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 

Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können einmalig 4 
Punkte vergeben werden. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden 
dennoch nur 4 Punkte vergeben. 

3. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 

2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
14 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens eine(Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 6 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 7Ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden einmalig mit 2 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang 
mindestens über 2 Jahre mit mindestens 4 Stunden pro Woche ausgeübt 
wurden. 8Wurden mehrere ehrenamtliche' Tätigkeiten ausgeübt, werden 

dennoch nur 2 Punkte vergeben. 

4. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 10 Punkte vergeben ·werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für ein exzellentes 
Motivationsschreiben 10 Punkte vergeben, für ein . sehr gutes 
Motivationsschreiben 8 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 6 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 4 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 2 Punkte. 3Das Motivationsschreiben soll 
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folgende Fragen behandeln: die Motivation für ein Master-Studium der Kultur 
und Wirtschaft, die Gründe für die Wahl eines Master-Studiums an der 
Universität Mannheim, die angestrebten Schwerpunktsetzungen während des 
Master-Studiums und die anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der 
Bezug des absolvierten grundständigen Studiums zum angestrebten 
Studiengang. 4Das Motivationsschreiben ist in der Sprache des gewählten 
Kernfachs (Französisch, Spanisch bzw. Italienisch) abzufassen und soll einen 
Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten. 

d) M.A. Kultur und Wirtschaft: Geschichte 

1. 1 Für die Abschlussnote oder d1e im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund, bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkteabgezog,en. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1Für errungene einschlägige Auszeichnungen können einmalig ·4 Punkte 
vergeben werden. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden dennoch nur 
4 Punkte vergeben. 

3. 1Für einschlägige Publikationen können einmalig 4 Punkte vergeben werden. 
2Liegen mehrere Publikationen vor, werden dennoch nur 4 Punkte vergeben. 

4. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von den vorstehenden Nummern 2 und 3 erfasst werden, können 
maximal 12 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die 
über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit 
maximal 6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer 
Beschäftigung im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 
Stunden in der Woche entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem 
Mindestumfang des Satz 3entspri'cht, wird ein Punkt vergeben. 
5Studienrelevante Auslandsaufenthalte (Austandssemester, Auslandspraktika) 
werden mit maximal 6 Punkten berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt 
vergeben. 
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5. 1 Für einen von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfassten 
Essay zu einem historischen Thema können maximal 8 Punkte vergeben 
werden. 2Für einen exzellenten Essay werden 8 Punkte vergeben, für einen 
sehr guten Essay 6 Punkte, für einen guten Essay 4 Punkte, für einen 
befriedigenden Essay 2 Punkte und für einen ausreichenden Essay ein Punkt. 
3Der Essay ist in' deutscher Sprache abzufassen und soll einen Umfang von 
15.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. 

e) M.A. Kultur und Wirtschaft: Medien- und 
Kommunikationswissenschaft 

1. 1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums i'm Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 28 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle . in Punkte überführt. 3Dabei wird für 
die Noten 1,0 bis 1,4 eine einheitliche Punktzahl von 28 Punkten vergeben. 
4Für jeden Anstieg der Note über den Wert 1,4 um ein Zehntel werden vom 
Ausgangswert (28 Punkte) je 2 Punkte abgezogen.5Die Punktvergabe endet 
bei einer Durchschnittsnote von 2,5, für die eine· Punktzahl von 6 Punkten 
vergeben ·wird. 6Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berüCksichtigt. 71st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der. 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können maximal 8 
Punkte vergeben werden. 2Pro Auszeichnung werden 4 Punkte vergeben. 

3. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, können maximal 
16 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
8 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Umfang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. 5Studienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 8 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

f) M.A. Kultur und Wirtschaft: Philosophie 
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1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 32 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einet Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 32 Punkten und die Note 2,5 mit 2 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (32 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. SSo~eit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 

. Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als . Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die 
Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der 
Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der 
Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für explizite Vorkenntnisse in Philosophie können maximal 4 Punkte 
vergeben werden. 2Für explizite Vorkenntnisse· in Philosophie in Form eines 
grundständigen Studiums mit einem Schwerpunkt in Philosophie im Umfang 
von mindestens 48 ECTS-Punkten werden 4 Punkte vergeben; 3Für explizite 
Vorkenntnisse in Philosophie in Form eines grundständigen Studiums mit 
Anteilen in Philosophie im Umfang von mindestens 10 bis höchstens 47 ECTS
Punkten werden 2 Punkte vergeben. 

3. 1Für errungene einschlägige Auszeichnungen (Preise, wissenschaftliche 
Publikationen, Vorträge auf Konferenzen oder Stipendien) können einmalig 2 
Punkte vergeben werden. 2Liegen mehrere Auszeichnungen vor, werden 
dennoch nur 2 Punkte vergeben. 

4. 1Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 3 erfasst werden, können maximal 
12 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die 
fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 3Tätigkeiten werden mit maximal 
6 Punkten berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer Beschäftigung 
im Ul)1fang von 28 Tagen bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche 
entsprechen. 4Für jede Tätigkeit, die dem Mindestumfang des Satz 3 
entspricht, wird ein Punkt vergeben. SStudienrelevante Auslandsaufenthalte 
(Auslandssemester, Auslandspraktika) werden mit maximal 6 Punkten 
berücksichtigt. 6Pro Monat wird ein Punkt vergeben. 

5. 1Für ein von der Studienbewerberin oder dem 8tudienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 10 Punkte vergeben werden. 2Nach der 
Bewertung des Gesamteindrucks aus der Darstellung und der Schlüssigkeit 
der dargestellten Motivation zur Studienwahl werden für, ein exzellentes 
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Motivationsschreiben 10 Punkte vergeben, für ein sehr gutes 
Motivationsschreiben 8 Punkte, für ein gutes Motivationsschreiben 6 Punkte, 
für ein befriedigendes Motivationsschreiben 4 Punkte und für ein 
ausreichendes Motivationsschreiben 2 Punkte. 3Das Motivationsschreiben soll 
folgende Fragen behandeln: die Motivation für ein Master-Studium der Kultur 
und Wirtschaft, die Gründe für die Wahl eines Master-Studiums an der 
Universität Mannheim, die angestrebten Schwerpunktsetzungen während des 
Master-Studiums und die anschließenden beruflichen Zukunftspläne sowie der 
Bezug des absolvierten grundständigen Studiums zum angestrebten 
Studiengang. 4Das Motivationsschreiben ist in deutscher Sprache abzufassen 
und soll einen Umfang .von 500 Wörtern nicht überschreiten. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Buchstaben abis f zu den jeweiligen Nummern ermittelten 
Punktzahlen werden addiert; der erreichbare Höchstwert beträgt 60 Punkte für die 
Studiengänge Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Anglistik/Amerikanistik, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Germanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur 
und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Philosophie 
und Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Romanistik (Französistik, Hispanistik 
und Italianistik) und 52 Punkte für den Studiengang Master of Arts (M.A.) Kultur und 
Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft. 2Die Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zu dem jeweiligen Masterstudiengang Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Anglistik/Amerikanistik, Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Germanistik, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts (M.A.) Kultur 
und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Master of Arts (M.A.) 
Kultur und Wirtschaft: Philosophie oder Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Romanistik (Französistik, Hispanistik und· Italianistik) ist; besteht danach noch 
·Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des . Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestir:nmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tpge nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats ·in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahrenfür das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Zulassungs- und Auswahlsatzung der Universität Mannheim 
für die Masterstudiengänge Master of Arts· (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
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Anglistik/Amerikanistik, Master ofArts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Germanistik, 
Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: Geschichte, Master of Arts (M.A.) Kultur 
und Wirtschaft: Medien- und Kommunikationswissenschaft, Master of Arts (M.A.) 
Kultur und Wirtschaft: Philosophie und Master of Arts (M.A.) Kultur und Wirtschaft: 
Romanistik (Französistik, . Hispanistik und Italianistik) vom 18. Dezember 2012 
(Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 30/2012, Teil 2, S. 25ft.), zuletzt 
geändert am 12. Dezember 2017 (BekR Nr. 33/2017, S. 34f.) außer Kraft. 2Zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den Regelungen 
der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: / n-.. J . . 
Mannheim, den I\.V~ . ~ 2b 2q} 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

Master of Arts (M.A.) Political Science . 
-

vom f 0, Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und. 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulas$ungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9.· Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität .Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang Master of Arts 
(M.A.) Political Science beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der für den Masterstudieng~ng Political Science zuständige Prüfungsausschuss an 
die Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 30. April eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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(2) Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 
kann für eine Bewerbung zum Herbst-lWintersemester bis zum 15. August desselben 

Jahres nachgereicht werden (Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 

oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 

zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZullmmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 

Zu lassu ngsvora ussetzu ngen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien, 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 

werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Political Science ist eröffnet, wenn folgende 

Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Politikwissenschaft oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 
anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium 
muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von 
mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 3Der Abschluss muss 
mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt 
entsprechend für die aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte 
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Durchschnittsnote des grundständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nummer 1. 

2. 1Es müssen gute englische Sprachkenntnisse vorliegen. 2Der Nachweis ist 
erbracht, wenn ein Studium erfolgreich abgeschlossen wurde, dem Englisch als 
Veranstaltungs- und Prüfungssprache im Umfang von mindestens 90 ECTS
Punkten zu Grunde lag oder eine Hochschulzugangsberechtigung in einem 
englischsprachigen Schulsystem erworben wurde. 3Sofern kein 
entsprechendes Studium abgeschlossen und keine entsprechende 
Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, ist· der Nachweis durch 
Vorlage eines der folgenden Testergebnisse zu führen: 

a) Test of English as a Foreign Language -Internet Based Test (TOEFL 
iHT) mit mindestens 90 Punkten; TOEFL MyBest-Scores werden nicht 
anerkannt, 

b) The European Language Certificate (telc) - English University mit 
mindestens (Sprach-) Niveau C 1, 

c) Certificate in Advanced English (CAE) mit mindestens Level. C, 

d) Certificate of Proficiency in English (CPE) mit mindestens Level C, 

e) International English Language Testing System -Academic Test 
(IEL TS) mit mindestens Band 6.5. 

4Es werden nur Ergebnisse, als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines 
Testes erworben wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als zwei 
Jahre hinter dem in § 2 Absatz 1 als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt. 
5Andere Nachweise können nur dann als ausreichend anerkannt werden, 
soweit aufgrund der eingereichten Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt 
werden kann. 

3. Es müssen gute Kenntnisse in den.. Methoden der empirischen 
Sozialforschung und Statistik vorliegen, nachgewiesen durch mit mindestens 
der Note "gut" (bis zur Note 2,5) bewertete Leistungsnachweise über den 
Abschluss relevanter Lehrveranstaltungen im Rahmen des Erststudiums. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang Political Science kann erfolgen, wenn 
zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem 
Nachweis über den Erwerb von mindestens 130 ECTS-Punkten in dem 
fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss 
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rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs PoliticalScience erworben 
wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 Absatz 1 ist in diesem Fall ein 
Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 4EineZuiassung 
ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des 
grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis 
zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor 
der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis 
nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere,wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der-Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Fakultät für Sozialwissenschaften stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen 
sicher, insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen .gebildet 
werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. sind die 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Fakultät für Sozialwissenschaften wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission 
eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die 
Mitglieder einer Auswahlkommission müssen' dem hauptberuflichen Personal, 
mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für 
Sozialwissenschaften nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten 
Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 
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§ 6 Auswahlverfahren 

(1)1Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht 
formgerecht oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges 
Zulassungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erste1lung der Rangliste durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben, 

3. eine von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasste 
schriftliche Abhandlung. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
~uswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden, Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote . des grundständigen 
Studiums können maximal 10 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 10 Punkten und die Note 2,5 mit 0 Punkten bewertet. 4Die 
Punktewerte für die Noten dazwischen werden' in Abstufungen von je 0,1 
Notenstufen linear interpoliert und kaufmännisch gerundet. 5Soweit die 
Institution, an welcher der grundständige Studiengang abgeschlossen wird, 
keine Durchschnittsnote auf Grund bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, 
wird das mit. den ECTS-Punkten gewichtete Mittel aller bis zum 
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Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder Prüfungsnoten des 
grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im Auswah Iverfah ren 
berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die Durchschnittsnote in einem 
Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der Universität Mannheim in den 
Bachelorstudiengängen der Fakultät für Sozialwissenschaften gebräuchlichen 
Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note' unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 30 Punkte vergeben werden. 2Das 
Motivationsschreiben soll Begründungen der Wahl der Fachrichtung im 
Allgemeinen sowie des Masterstudiengangs an der Universität Mannheim im 
Besonderen sowie Aussagen zu Erwartungen und persönlichen 
Zukunftsplänen enthalten. 3Weiterhin soll der Bezug des absolvierten 
Erststudiums zum angestrebten Studiengang dargelegt werden. 4Das 
Motivationsschreiben ist in englischer Sprache abzufassen und darf einen 
Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten; überschreitet das 
Motivationsschreiben den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die ersten 
500 Wörter des· Motivationssch reibens berücksichtigt. 

3. 1 Für eine von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasste 
schriftliche Abhandlung können maximal 60 Punkte vergeben werden. 2Die 
schriftliche Abhandlung soll die Befähigung der Studienbewerberin oder des ' 
Studienbewerbers zum politikwissenschaftlichen Arbeiten verdeutlichen. 3Die 
schriftliche Abhandlung ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen 
und darf einen Umfang von 5.000 Wörtern nicht überschreiten'; überschreitet 
die schriftliche Abhandlung den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die 
ersten 5.000 Wörter der schriftlichen Abhandlung berücksichtigt. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 100 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Political Science ist; besteht danach noch Ranggleichheit, 
entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät für Sozialwissenschaften kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse 
gebunden. 
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§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach"ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für das hochschuleigene 
Auswahlverfahrenim postgradualen Studiengang "Political Science" (Master of Arts) 
vom 3. März 2011 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) Nr. 04/2011, S. 46ff.) , 
zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 (BekR Nr. 29/2017, S. 7f.) außer Kraft. 2Zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden nach den Regelungen 
der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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.Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung und 

das, hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang 

Master of Arts (M.A.) Sociology 

vom , O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absat~ 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz' 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und. § 2c Sät~e 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren im Masterstudiengang Master of Arts 
(M.A.) Sociology beschlossen. 

§ 1" Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze im oben 
genannten Studiengang, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung der 
Studienbewerberin oder des Studienbewe'rbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesem Studiengang; § 37 Absatz 1 HZVO und 
§ 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im Sinne 
des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein Immatrikulationshindernis 
dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt abweichend von § 4 Absatz 
3 der fü~ den Masterstudiengang Sociology zuständige Prüfungsausschuss an die 
Stelle der Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZulimmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 30. April eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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(2) Der Nachweis über englische Sprachkenntnisse gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2 
kann für eine Bewerbung zum Herbs~-lWintersemester bis zum 15. August desselben 
Jahres nachgereicht werden (Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 

oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu· übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und Zulassungsvoraus
setzungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Sociology ist eröffnet, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 

1.1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Sozialwissenschaften oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 
anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium 
muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von 
mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 3Der Abschluss muss 
mindestens mit der Gesamtnote 2,5 bewertet worden sein; Halbsatz 1 gilt 
entsprechend für die aufgrund bisheriger Prüfungsleistungen ermittelte 
Durchschnittsnote des grundständigen Studiums im Sinne des § 7 Absatz 1 
Nummer 1. 
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2. 1 Es müssen gute englische Sprachkenntnisse vorliegen. 2Der Nachweis ist 
erbracht, wenn ein Studium erfolgreich abgeschlossen wurde, dem Englisch als 
Veranstaltungs- und Prüfungssprache zu Grunde lag oder eine 
Hochschulzugangsberechtigung in einem englischsprachigen Schulsystem· 
erworben wurde. 3Sofern kein entsprechendes Studium abgeschlossen und 
keine entsprechende Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, ist der 
Nachweis durch Vorlage eines der folgenden Testergebnisse zu führen: 

a) Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test (TOEFL 
iBT) mit mindestens 90 Punkten; TOEFL MyBest-Scores werden nicht 

. anerkannt, 

b) The European Language Certificate (telc) - English University mit 
mindestens (Sprach-) Niveau C, 

c) Certificate in Advanced English (CAE) mit mindestens Level C, 

d) Certificate of Proficiency in English (CPE) mit mindestens Level C, 

e) International English Language Testing System - Academic Test 
(IEL TS) mit mindestens Band 6.5. 

f) die durchgängige Belegung des Faches Englisch in der gymnasialen 
Oberstufe,wobei der Durchschnitt der in der HZB ausgewiesenen Noten 
bei mindestens 11 Punkten liegen muss; dieser Nachweis darf nicht älter 
als fünf Jahre alt sein. 

4Es werden nur Ergebnisse als Nachweis anerkannt, die im Rahmen eines 
Testes erworben wurden, dessen letzter Prüfungstermin nicht mehr als zwei 
Jahre hinter dem in § 2 Absatz 1 als Fristende genannten Zeitpunkt zurückliegt; 
Buchstabe f Halbsatz 2 bleibt unberührt. 5Andere Nachweise können nur dann 
als ausreichend anerkannt werden, soweit aufgrund der eingereichten 
Unterlagen die Gleichwertigkeit festgestellt werden kann. 

3. Es· müssen gute Kenntnisse in den Methoden der empirischen 
Sozialforschung und Statistik vorliegen, nachgewiesen durch mit mindestens 
der Note "gut" (bis zur Note 2,5r bewertete Leistungsnachweise über den 
Abschluss relevanter Lehrveranstaltungenim Rahmen des Erststudiums. 

(2) Eine Zulassung zum Masterstudiengang Sociology kann erfolgen, wenn zusätzlich 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. 1Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem 
Nachweis über den Erwerb von mindestens 130 ECTS-Punkten in dem 
fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
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aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass. der Abschluss 
rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs Sociology erworben wird. 
31nnerhalb der Ausschlussfristdes § 2 Absatz 1 ist in diesem Fall ein Nachweis 
über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 4Eine Zulassung ist in 
diesem Fall unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass der Abschluss des 
grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis 
zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor 
der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis 
nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 Absatz 1 
Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des' Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Fakultät für Sozialwissenschaften stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen 
sicher, insbesondere für den' Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet 
werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Fakultät für Sozialwissenschaften wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung mindestens eine fachkundig besetzte Auswahlkommission 
eingesetzt. 2Eine Auswahlkonimission besteht aus mindestens zwei Personen. 3Die 
Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem hauptberuflichen Personal, 
mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer angehören. 4Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für 
Sozialwissenschaften nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten 
Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Studiengangs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 
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§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1Die Auswahlkommission erstellt eine Rangliste der Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 2Die 
Entscheidu~g über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht inn'erhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht 
formgerecht oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges 
Zulassungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Rangliste durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 

,Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. ein von der Studienbewerberin oder dem' Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben , 

3. eine von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasste 
schriftliche Abhandlung. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folg'enden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung 'der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4Absa~z 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal, 10 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 10 Punkten und die Note 2,5 mit 0 Punkten bewertet. 4Die 
Punktewerte für die Noten dazwischen werden in Abstufungen von je 0,1 

'Notenstufen linear interpoliert und kaufmännisch gerundet. 5Soweit die 
Institution, an welcher der grundständige Studiengang abgeschlossen wird, 
keine Durchschnittsnote auf Grund bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, 
wird das mit den ECTS-Punkten gewichtete Mittel aller bis zum 
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Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder Prüfungsnoten des 
grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im Auswah Iverfah ren 
berücksichtigt. 61st die Abschlussnote oder die Durchschnittsnote in einem 
Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an der Universität Mannheim in den 
Bachelorstudiengängen der Fakultät für Sozialwissenschaften gebräuchlichen 
Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für ein von der Studienbewerberin oder dem Studienbewerber verfasstes 
Motivationsschreiben können maximal 30 Punkte vergeben werden. 2Das 
Motivationsschreiben soll Begründungen der Wahl der Fachrichtung im 
Allgemeinen sowie des Masterstudiengangs an der Universität Mannheim im 
Besonderen sowie Aussagen zu Erwartungen und persönlichen 
Zukunftsplänen enthalten. 3Weiterhin soll der Bezug des absolvierten 
Erststudiums zum angestrebten Studiengang dargelegt werden. 4Das 
Motivationsschreiben ist in englischer Sprache abzufassen und darf' einen 
Umfang von 500 Wörtern nicht überschreiten; überschreitet das 
Motivationsschreiben den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die ersten 
500 Wörter ,des Motivationsschreibens berücksichtigt. 

3. 1 Für eine von der Studienbewerberln oder dem Studiembewerber verfasste 
schriftliche Abhandlung können maximal 60 Punkte vergeben werden. 2Die 
schriftliche Abhandlung soll die Befähigung der Studienbewerberin oder des 
Studienbewerbers zum sozialwissenschaftlichen Arbeiten verdeutlichen 3Die 
schriftliche Abhandlung ist in deutscher oder englischer Sprache abzufassen 

, und darf einen Umfang von 5.000 Wörtern nicht überschreiten; überschreitet ' 
die schriftliche Abhandlung den vorgegebenen Umfang, werden lediglich die 
ersten 5.000 Wörter der schriftlichen Abhandlung berücksichtigt. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 100 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten, Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Sociology ist; besteht danach noch Ranggleichheit, 
entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät für Sozialwissenschaften kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterien, insbesondere zur 
Notenumrechnung beschließen; die Auswahlkommission ' ist an die Beschlüsse 
gebunden. 
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§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrerBekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst-lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Auswahlsatzung der Universität Mannheim für das 
hochschuleigene Auswahlverfahren im postgradualen Studiengang "Sociology" 
(Master of Arts) vom 03. März 2011 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) 
Nr. 04/2011, S. 41ft.), zuletzt geändert am 14. Dezember 2018 (BekR Nr. 29/2018, S. 
17f.), außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren 
werden nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den ).o .. lh- W2b 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheimfür den Zugang, die Zulassung und das 
hochschuleigene Auswahlverfahren in den beiden Masterstudiengäng'en 

Master ofScience (M.Sc.) Psychologie (Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft und 
Gesellschaft" und Schwerpunkt "Kognitive und Klinische Psychologie") 

vom 1 O. Dez. 2020 

Aufgrund von §§ 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 
Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 12 und § 2c Sätze 2 und 3 
Hochschulzulassungsgesetz (HZG) sowie § 33 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 5 
Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) hat der Senat der Universität Mannheim in 
seiner Sitzung am 9~ Dezember 2020 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG 
die nachstehende Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung 
und das hochschuleigene Auswahlverfahren in den beiden Masterstudiengängen 
Psychologie (Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft" und Schwerpunkt 
"Kognitive und Klinische Psychologie") beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze in einem 
der oben genannten Studiengänge, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen 
Rechts in diesem jeweils ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der 
Eignung der Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten 
Studiengang und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in diesen Studiengängen; § 37 Absatz 1 HZVO 
und § 6 Absatz 3 Satz 4 ZullmmaO bleiben unberührt. 2Das Zulassungshindernis im 
Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig ein 
Immatrikulationshindernis dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, tritt 
abweichend von § 4 Absatz 3 der für die beiden Masterstudiengänge Psychologie 
(Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft" und Schwerpunkt "Kognitive und 
Klinische Psychologie") zuständige Prüfungsausschuss an die Stelle der· 
Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
. . 

Mannheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 
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§ 2 Frist 

Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf fC?lgende 
Herbst-lWintersemester eingegangen sein (Ausschlussfrist). 

§ 3 Form des Antrags 

(1) 1Der Zulassungsantrag ist in der von der Unive"rsität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 
oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZulimmaO, 

3. Nachweise zu den in§ 4 genannten Zugangs- und 
Zulassu ngsvoraussetzungen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität ka~n verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter Form vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden. 

§ 4 Zugangs- und ZulassungsvQraussetzungen 

(1) Der Zugang zu einem der beiden Masterstudiengänge Psychologie (Schwerpunkt 
"Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft"und Schwerpunkt "Kognitive und Klinische 
Psychologie") ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. 1 Es muss ein erfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang 
der Psychologie oder ein von der Auswahlkommission als gleichwertig 
anerkannter erfolgreicher Abschluss an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen, wobei der 
psychologische Anteil der Studieninhalte bei mindestens 50 Prozent liegen 
muss. 2Ein Studium kann nur dann als gleichwertig anerkannt werden, wenn 
alle folgenden Module Bestandteil des Bachelorstudiums sind: 

a) "Quantitative, mathematische oder statistische Methoden" im Umfang 
von mindestens 10 ECTS, 
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b) "Empirische oder experimentelle Methoden" im Umfang von mindestens 
10 ECTS, 

.. c) "Testtheorie oder psychologische Diagnostik" im Umfang von 
mindestens 10 ECTS, 

d) "Allgemeine Psychologie 1", "Allgemeine Psychologie 2" oder "Kognitive 
Psychologie" im Umfang von mindestens 1 0 ECTS, 

e) "Sozialpsychologie" im Umfang von mindestens 6 ECTS. 

3Bewerber für den Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Arbeit, 
Wirtschaft und Gesellschaft müssen darüber hinaus nachweisen: 

"Arbeits- und Organisationspsychologie", "Markt- und 
Werbepsychologie" oder "Pädagogische Psychologie" im Umfang von 
mindestens 8 ECTS 

4Bewerber für den Masterstudiengang Psychologie mit Schwerpunkt Kognitive 
und Klinische Psychologie müssen zusätzlich nachweisen: 

a) Biologische Psychologie oder Physiologie im Umfang von mindestens 6 
ECTS, 

b) Klinische Psychologie im Umfang von mindestens 8 ECTS. 

3Das Studium muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit 
von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. 1Es müssen hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß dem· Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt werden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise .. 

(2) Eine Zulassung zu einem der beiden Masterstudiengänge Psychologie 
(Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft" und Schwerpunkt "Kognitive und 
Klinische Psychologie") kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. 1 Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von 
Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen innerhalb 
der in § 2 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann bei einem Nachweis 
über den Erwerb von mindestens 120 ECTS-Punkten in dem fraglichen 
Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn aufgrund des 
bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss rechtzeitig vor 
dem Beginn des jeweiligen Masterstudiengangs Psychologie (Schwerpunkt 
"Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft" oder Schwerpunkt "Kognitive und Klinische 
Psychologie") erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist des § 2 ist in 
diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten Leistungen vorzulegen. 
4Eine Zulassung ist in diesem Fa1l unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
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der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne von Absatz 1 
Nummer 1 spätestens bis zu einem im Zulassungsbescheid festgesetzten 
Termin, in jedem Fall aber vor der Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen 
wird. 5Wird der Nachweis nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 

2. Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
psychologischen Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach 
der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde 
oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht; § 7 

. Absatz 1 Nummer 5 ZulimmaO bleibt unberührt. 

(3) 1Die Entscheidung über die Feststellung des Vortiegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwerti.gkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Fakultät für Sozialwissenschaften stellt eine einheitliche Handhabung der Regelungen 
sicher, insbesondere für den Fall, dass mehrere Auswahlkommissionen gebildet 
werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von 
Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen wird die Zentralstelle für 

. ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der' Fakultät für Sozialwissenschaften wird zur Vorbereitung der 
Auswahlentscheidung in den beiden Studiengängen mindestens eine fachkundig 
besetzte Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission b~steht aus 
mindestens zwei Personen. 3Die Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem 
hauptberuflichen Personal, mindestens ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer 
angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist 
möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fakultätsrat der Fakultät für 
Sozialwissenschaften nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten 
Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen, die über Erfahrungen im 
Bereich der betroffenen Studiengänge verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt jeweils eine Rangliste der Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 genannten Auswahlkriterien. 
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2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der Universität aufgrund der 
Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist ohne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2, nicht formgerecht oder. 
nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges Zulassungshindernis 
besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste· 

(1) Bei der Erstellung der Rangliste durch die Auswahlkommission werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Ziffer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 HZG, insbesondere Berufsausbildungen sowie praktische 
Tätigkeiten von mindestens dreimonatiger Dauer, studienrelevante 
Auslandsaufenthalte, errungene Auszeichnungen oder außercurriculare 
Leistungen und Qualifikationen, die über die Eignung für' das gewählte' 
Studium und sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten Auskunft 
geben, 

3. das Ergebnis eines optionalen universitätseigenen fachspezifischen 
Zulassungstests, 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. '1 Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 ~bsatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 30 Punkte vergeben werden. 2Die Note. wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 30 Punkten und die Note 4,0 mit 0 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel ·wird vom Ausgangswert (30 Punkte) je ein 
Punkt abgezogen. 
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5Soweit die Institution, an welcher der grundständige Studiengang 
abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten gewichtete 
Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchs'chnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin oder der 
Studienbewerber auch keine Nachweise vor, die eine Berechnung der 
Durchschnittsnote ermöglichen, wird die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im 
Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder 
die Durchschnittsnotein e-inem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an 
der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Fakultät für 
Sozialwissenschaften gebräuchlichen Notensystem entspricht, erfolgt eine 
Umrechnung der Note unter Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für andere studienrelevante Vorerfahrungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 
2 können maximal 20 Punkte vergeben werden. 2Bewertet werden alle 
Leistungen, die über die fachspezifische Eignung Aufschluss geben. 
3Tätigkeiten werden berücksichtigt, wenn sie im Umfang mindestens einer 
Beschäftigung im Umfang von drei Monaten bei Vollzeit mit mindestens 35 
Stunden in derWoche entsprechen. 

3. 1 Das Ergebnis eines optionalen universitätseigenen fachspezifischen 
Zulassungstests. 2Der Zulassungstest ist wie folgt geregelt: 

a. 1 Der Zulassungstest wird einmal jährlich angeboten. 20rt und Zeit des 
I . 

Zulassungstests werden spätestens am 15. März eines jeden Jahres 
auf den Web-Seiten der Zulassungsstelle bekannt gegeben . 

. b. 1 Es können alle Personen am Zulassungstest teilnehmen, die sich für 
einen oder beide Masterstudiengänge in Psychologie bewerben 
möchten. 2Für die Teilnahme am Zulassungstest müssen die Zugangs
und Zulassungsvoraussetzungen im Sinne des § 4 nicht nachgewiesen 
werden. 3Die Anmeldung zum Zulassungstest erfolgt über die Web
Seite der Fakultät für Sozialwissenschaften. 

c. Der Zulassungstest ist wie folgt aufgebaut: 

i. Teilnehmende solle,n im Zulassungstest nachweisen, inwiefern 
sie für. die Masterstudiengänge Psychologie fachlich geeignet 
sind. 

ii. 1 Der Zulassungstest findet in Form einer Klausur statt. 2Diese 
dauert 90 Minuten und umfasst 160 Items. 3Das Antwortformat 
ist Multiple~Choice mit je fünf Antwortalternativen, \Ion denen 
genau eine richtig ist. 

iii. Der Test ist kostenlos. 
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d. Personen, die am Zulassungstest teilnehmen; können bis zu 20 
Zusatzpunkte erwerben. 

i. 1 Notwendige Voraussetzung für die Vergabe von Zusatzpunkten 
ist, dass der Anteil der richtig beantworteten Testaufgaben das 
per Zufall zu erwartende Niveau übersteigt. 2Daher werden 
Zusatzpunkte erst bei einer Anzahl korrekter Lösungen 
vergeben, die mindestens 30% der maximal erreichbaren 
Punktzahl entspricht. 

ii. 1 Die Anzahl der Zusatzpunkte wird auf der Grundlage de'r 
individuellen Leistung relativ zu der Verteilung der Punktzahlen 
aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Jahrgangs 
festgelegt, deren Anzahl korrekter Antworten mindestens 30% 
der maximal erreichbaren Punktzahl entspricht. 2Hierzu werden 
die Testleistungen dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
aufsteigender Reihenfolge ang.eordnet. 3Die Prozentränge der 
Testleistungen werden in 10 Intervalle eingeteilt, die den besten 
10% (Prozentränge >90), den' zweitbesten 100/0 (Prozentränge 
>80 bis 90) ete. entsprechen. 4Die Anzahl der Zusatzpunkte' 
richtet sich nach dem Intervall, in das die individuelle Testleistung 
fällt: 

Prozentränge >90: 20 Zusatzpunkte, 
Prozenträrige >80 bis 90: 18 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >70 bis 80: 16 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >60 bis 70:'14 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >50 bis 60: 12 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >40 bis 50: 10Zusatzpunkte, 
Prozentränge >30 bis 40: 8 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >20 bis 30: 6 Zusatzpunkte, 
Prozentränge >10'bis 20: 4 Zusatzpunkte, 
Prozentränge 0 bis 10: 2 Zusatzpunkte. 

5Entsprechen die erzielten Punktzahlen nicht exakt den 
vorstehend genannten Prozentranggrenzen, so wird für eine 
Punktzahl, die auf einer Prozentranggrenze liegt, die höhere Zahl 
der Zusatzpunkte vergeben. 

iii. Prüferinnen und Prüfer des Zulassungstests sind die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglieder der 
Auswahlkommission sind. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 70 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
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Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 

der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zu 'den beiden Masterstudiengängen Psychologie (Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft 
und Gesellschaft" und Schwerpunkt"Kognitive und Klinische Psychologie") ist; besteht 
danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Der Fakultätsrat der Fakultät für Sozialwissenschaften kann zur Sicherstellung der 
Gleichförmigkeit des Auswahlverfahrens ,ergänzende Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Nachweisen zu einzelnen Auswahlkriterieq, insbesondere zur 
Notenumrechnung sowie zur Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des 
Absatzes 2 beschließen; die Auswahlkommission ist an die Beschlüsse gebunden. ' 

§ 8 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1 Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen,des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 

Vergabeverfahren für das Herbst-NVintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für das hochschuleigene ' 
Auswahlverfahren in den beiden Studiengängen Master of Science in Psychologie 

(Schwerpunkt "Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft" und Schwerpunkt "Kognitive und 
Klinische Psychologie") vom 9. März 2010 (Bekanntmachungen des Rektorats (BekR) 
,Nr. 07/2010, S. 45ff.) , zuletzt geändert am 12. Dezember 2017 (BekRNr. 33/2017, S. 
41) außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des I nkrafttretens laufende Vergabeverfahren werden 

nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt. 

Ausgefertigt: 
Mannheim, den Jf!)--~fJ.ty20 

Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor 
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Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die Zulassung, 
das hochschuleigene Ausvvahlverfahren und die Einschreibung in den 

Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium mit den 
Fächern 

Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Deutsch, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Englisch, 

Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Französisch, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Geschichte, 
Master of Education (M.Ed.) ~ehramt Gymnas.ium: informatik, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Italienisch, 

Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Mathematik, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Philosophie/Ethik, 

Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Politikwissenschaft, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Spanisch, 

Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Wirtschaftswissenschaft 

vom .1 O.Dez~ 2020 

Aufgrund von §§ 32 Absatz 3 Satz 1, 59 Absatz 1 Satz 2, 63 Absatz 2 
Landeshochschulgesetz (LHG), § 6 Absatz 4 Satz 5 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 
12 und § 2c Sätze 2 und 3 Hochschulzulassungsgesetz (HZG), § 33 Absatz 1 Satz 2, 
Absatz 2 Satz 5 Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) sowie § 2 Absatz 8 
Rahmenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) hat der Senat der 
Universität Mannheim in seiner Sitzung am 9. Dezemb~r 2020 gemäß § 19 Absatz 1 
Satz 2 Nummern 9 und 10 LHG die nachstehende Satzung der Universität Mannheim 
für den Zugang, die Zulassung, das hochschuleigene . Auswahlverfahren und die 
Einschreibung in den Masterstudiengang Master of 'Education (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium beschlossen. 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) 1 Übersteigt die Zahl der Bewerbungen die Gesamtzahl der Studienplätze in einem 
Fach, findet im Rahmen der Vorgaben höherrangigen Rechts für dieses -ein 
hochschuleigenes Auswahlverfahren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
statt. 2Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung -der 
Studienbewerberin oder des Studienbewerbers für den gewählten Studiengang und 
sich typischerweise anschließende Berufstätigkeiten getroffen. 

(2) 1 Unabhängig von der Festsetzung einer Zulassungszahl und der Durchführung 
eines Auswahlverfahrens finden die §§ 2 bis 4 und 8 dieser Satzung entsprechende 
Anwendung auf jegliche Bewerbung in ein Fach dieses Studiengangs; § 37 Absatz 1 
HZVO und § 6 Absatz 3 Satz 4 ZulimmaO bleiben unberührt. 2Das 
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Zulassungshindernis im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 Teilsatz 2 stellt gleichzeitig 
ein Immatrikulationshindernis dar. 3Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, 
tritt abweichend von § 4 Absatz 3 der für den Masterstudiengang Master of Education 
(M.Ed.) Lehramt Gymnasium zuständige Prüfungsausschuss an, die Stelle der 
Auswahlkommission. 

(3) Die Vorschriften der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Mannheim (ZullmmaO) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt, soweit 
diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält. 

§ 2 Frist 

(1) Zulassungsanträge müssen bis zum 31. Mai eines Jahres für das darauf folgende 
Herbst-lWintersemester sowie bis zum 15. November, für das darauf folgende 

FrühJahrs-/Sommersemestereingegangen sein (Ausschlussfristen). 

(2) Der Nachweis über die für die jeweiligen Fächer erforderlichen Sprachkenntnisse 
kann für eine Bewerbung zum Herbst-lWintersemester bis zum 15. August desselben 
Jahres sowie für eine Bewerbung zum Frühjahrs-I Sommersemester bis zum 15. 
Januar des Folgejahres nachgereicht werden (Ausschlussfristen). 

§ 3 Form des Antrags 

(1)1 Der Zulassungsantrag ist in der von der Universität vorgesehenen elektronischen 
Form über das Webportal der Universität zu stellen; daneben sind die in Absatz 2 
angeführten Anlagen zu übermitteln. 21st die elektronische AntragsteIlung aufgrund 
eines Härtefalls nicht möglich, kann auf Antrag die Bewerbung auf schriftlichem Wege 

oder zur Niederschrift erfolgen. 

(2) Zusätzlich zur elektronischen AntragsteIlung gemäß Absatz 1 sind in Papierform 
zu übermitteln: 

1. der ausgedruckte und unterschriebene Zulassungsantrag, 

2. Nachweise im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummern 4, 5, 8 bis 10 ZullmmaO, 

3. Nachweise zu den in § 4 genannten Zugangs- und 
Zu lassu ngsvoraussetzu ngen, 

4. Nachweise zu den in § 7 genannten Auswahlkriterien. 

(3) Die Universität kann verlangen, dass die in Absatz 2 genannten Dokumente im 
Original oder in amtlich beglaubigter For~ vorgelegt werden; eine entsprechende 
Forderung kann insbesondere im Rahmen der Bewerbungsvordrucke ausgesprochen 
werden .. 
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§ 4 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Der Zugang zum Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium ist eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

1. 1 Es muss . ein erfolgreicher Abschluss eines lehramtsbezogenen 
Bachelorstudiums mit der Qualifikation für das Lehramt Gymnasium gemäß § 
1 Absatz 4 (RahmenVO-KM), das Studienanteile von zwei Fachwissen~ 

schaften und ihren Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften und 
schulpraktische Studien umfasst, an einer Hochschule im In- oder Ausland 
oder an einer staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen; außerdem 
muss im Rahmen des Studiums ein Orientierungspraktikum gemäß § 6 Absatz 
11 (RahmenVO-KM) erfolgreich absolviert worden sein. 21n Ausnahmefällen ist 
der Zugang auch nach dem Abschluss eines Fachbachelorstudieng·angs 
möglich, der lehramtsb~zogene Elemente gemäß Satz 1 in gleichem Maß 
enthält. 3Das Studium muss mindestens 180 ECTS-Punkte oder eine 
Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren umfassen. 

2. 1 Es müssen fachliche Qualifikationen in den gewünschten zwei 
Fachwissenschaften und ihren Fachdidaktiken sowie den 
Bildungswissenschaften nachgewiesen werden, die denjenigen im 
Bachelorstudiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium an 
der Universität Mannheim im Hinblick auf die zu erwerbenden Kompetenzen 
entsprechen. 2Soweit nicht alle fachlichen Qualifikationen im Sinne des 
vorstehenden Satzes nachgewiesen werden, dürfen die fehlenden fachlichen 
Qualifikationen eine Höchstgrenze von 50 ECTS-Punkten nicht überschreiten. 
31n den jeweiligen Fächern dürfen dabei die fehlenden fachlichen 
Qualifikationen eine Höchstgrenze von 20 ECTS-Punkten nicht überschreiten. 
41m Bereich Bildungswissenschaften sowie im Bereich Fachdidaktik dürfen die 
fehlenden fachlichen Qualifikationen jeweils eine Höchstgrenze von 5 ECTS
Punkten nicht ·überschreiten. 51m Bereich Bildungswissenschaften müssen 
zudem fachliche Qualifikationen nachgewiesen werden, die dem 
Orientierungspraktikum mit Beglejtseminar im Hinblick auf die zu erwerbenden 
Kompetenzen entsprechen. 6Maßgeblich. für die Berechnung der 
Höchstgrenzen sind die in der Gemeinsamen Prüfungsordnung für den 
Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium der 
Universität Mannheimin der jeweils geltenden Fassung festgelegten ECTS
Punktzahlen. 7Die Auswahlkommission prüft die Anrechnung oder 
Anerkennung der erforderlichen Leistungen in entsprechender Anwendung 
des § 8 der Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of 
Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium der Universität ·Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung. 
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8Wenn ,die vorgenannten fachlichen Qualifikationen innerhalb der in § 2 Absatz 
1 ,genannten Ausschlussfrist noch nicht vollständig vorliegen, kann die 
Zulassung beantragt werden, sofern zu erwarten ist, dass zum Zeitpunkt der 
Anmeldung zur ersten Prüfung lediglich der Nachweis von fachlichen 
Qualifikationen im Umfang von maximal 50 ECTS-Punkten unter Beachtung 
der näheren Vorgaben der Sätze 3 bis'5 fehlen wird. 9Die fehlenden fachlichen 
Qualifikationen sollen bis zum Abschluss des zweiten Fachsemesters 
nachgewiesen werden; spätestens jedoch ist der Nachweis bis zur Anmeldung 
der Masterarbeit zu führen. 101m Fall der Sätze 2 und 8 hat der Bewerber 
innerhalb der Ausschlussfrist ,des § 2 Absatz, 1 zusätzlich eine den 
vorstehenden Vorgaben entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung 
einzureichen, fehlende fachliche Qualifikationen im Masterstudiengang Master 
of Educatiod (M.Ed.) Lehramt Gymnasium zusätzlich zu den in der jeweils 
geltenden Fassung der Prüfungsordnung vorgesehenen Studien- und 
Prüfungsleistungen erfolgreich zu erwerben. 11Eine Zulassung ist in diesen 
Fällen unter der Bedingung auszusprechen, dass die insgesamt erforderlichen 
fachlichen Qualifikationen spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit 
nachgewiesen werden. 12Werden die Nachweise nicht fristgerecht erbracht, 
erlischt die Zulassung. 13Bezüglich der zusätzlich geforderten fachlichen 
Qualifikationen finden die Regelungen der Gemeinsamen Prüfungsordnung für 
den Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium der 
Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung mit der Maßgabe 
Anwendung, dass Studien- und Prüfungsleistungen im Falle des 
Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden können. 14Wird eine Studien
oder Prüfungsleistung auch im Wiederholungsversuch nicht bestanden, ist 
diese Leistung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis endgültig. 
nicht bestanden. 151n diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruch im 
Studiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium. 16Satz 15 
findet keine Anwendung, wenn die Prüfung nach den Vorgaben der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für. den Studiengang Bachelor of Education 
(B.Ed.) Lehramt Gymnasium der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung lediglich zum Prüfungsanspruchsverlust in dem 
betroffenen Fach führt; in diesem Fall geht lediglich der Prüfungsanspruch in 
diesem Fach des Studiengangs Master of Education (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium verloren; § 8 Absatz 2 dieser Satzung findet Anwendung. 

3. 1 Es müsse~ hinreichende deutsche Sprachkenntnisse mit Mindestniveau C1 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen vorliegen. 2Dieser 
Nachweis kann geführt w~rden über die in § 7 Absatz 1 Nummer 3 der 
Zulassungs-und Immatrikulatiorisordnung' der Universität Mannheim in der 
jeweils geltenden Fassung aufgeführten Nachweise. 

4. 1Es müssen Sprachkenntnisse für die gewählten Fächer vorliegen, die 
mindestens dem Umfang der in der Gemeinsamen Prüfungsordnung für den 
Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium der 
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Universität Mannheim . festgelegten Studienvoraussetzungen entsprechen. 
2Der Nachweis ist erbracht, wenn das Zeugnis des Bachelorstudiengangs, ein 
Notenauszug des Bachelorstudiengangs oder die 
Hochschulzugangsberechtigung die entsprechenden Sprachkenntnisse 
ausweist. 3Sofern keine entsprechenden Sprachkenntnisse über das 
Bachelorzeugnis, den Notenauszug oder die Hochschulzugangsberechtigung 
nachgewiesen wurden, ist der Nachweis gemäß den Vorgaben der AnlageA 
Sprachnachweise zu dieser Satzung zu führen. 

(2) Eine Zulassung zu einem Fach im Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) 
Lehramt Gymnasium kann erfolgen, wenn zusätzlich folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

1. 1Eine frist- und formgerechte Bewerbung auf einen Studienplatz muss 
vorliegen. 2Liegt der Abschluss des grundständigen Studiengangs im Sinne 
von Absatz 1 Nummer 1 wegen des Fehlens einzelner Prüfungsleistungen 
innerhalb der in § 2 Absatz 1 genannten Ausschlussfrist noch nicht vor, kann 
bei einem Nachweis über den Erwerb von mindestens 140 ECTS-Punkten in 
dem fraglichen Studiengang dennoch die Zulassung beantragt werden, wenn 
aufgrund des bisherigen Studienverlaufs zu erwarten ist, dass der Abschluss 
rechtzeitig vor dem Beginn des Masterstudiengangs Master of Education 
(M.Ed.) Lehramt Gymnasium erworben wird. 31nnerhalb der Ausschlussfrist 
des § 2 Absatz 1 ist in diesem Fall ein Nachweis über die bislang erbrachten 
Leistungen vorzu!egen. 4Eine Zulassung ist in diesem Fall unter dem Vorbehalt 
auszusprechen, dass der Abschluss des grundständigen Studiengangs im 
Sinne von Absatz 1 Nummer 1 spätestens bis . zu einem im 
Zulassungsbescheid festgesetzten Termin, in jedem Fall aber vor der 
Anmeldung zur ersten Prüfung nachgewiesen wird. 5Wird der Nachweis nicht 
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung .. 

2. 1 Es dürfen keine Zulassungshindernisse bestehen; ein Zulassungshindernis 
besteht insbesondere, wenn im gleichen Studiengang oder in einem anderen 
Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder 
der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht. 2Als 
wesentlich gleich gelten: 

a) Studiengänge, welche zu dem gleichen akademischen Grad führen; 

b) Studiengänge, welche für das Berufsziel Lehramt Gymnasium qualifizieren; 

c) Studiengänge, welche die gleiche Bezeichnung wie eines der gewählten 
Fächer tragen; als gleiche Bezeichnungen gelten auch Übersetzungen in 
eine andere Sprache sowie Fachbegriffe wie Germanistik; 

d) sowie Studiengänge, welche im Wesentlichen die gleichen Kompetenzen 
vermitteln wie der Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt 
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Gymnasium oder der Studiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium der Universität Mannheim. 

3Satz 2 findet keine Anwendung, falls der Prüfungsanspruchsverlust in einem 
Studiengang auf dem endgültigen Nichtbestehen einer, Prüfung beruht, die 

außerhalb der möglichen Prüfungsgebiete des beantragten Fachs liegt. 

4§ 8 Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

(3) 1 Die Entscheidung über die Feststellung des Vorliegens der Zugangs- und 
Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere die Gleichwertigkeit der Vorbildung sowie 
die Vergleichbarkeit der qualifizierten Abschlüsse, trifft die Auswahlkommission. 2Die 
Philosophische Fakultät, die Fakultät für Sozialwissenschaften sowie die Fakultät für 
Wirtschaftsinformatik und· Wirtschaftsmathematik stellen eine einheitliche 
Handhabung der Regelungen sicher, insbesondere für den Fall, dass mehrere 
Auswahlkommissionen gebildet werden. 3Bei der Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die 
Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 41n Zweifelsfällen 
wird die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) 1Von der Philosophischen Fakultät, der Fakultät für Sozialwissenschaften sowie der 
Fakultät für Wirtschaftsinformatik undWirtschaftsmathematik wird zur Vorbereitung 
der Auswahlentscheidung für die Fächer jeweils mindestens eine fachkundig besetzte 

. Auswahlkommission eingesetzt. 2Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens 
zwei Personen. 3Die Mitglieder einer Auswahlkommission müssen dem 

. hauptberuflichen Personal, mindeste'ns ein Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer 
angehören. 4Die Amtszeit der Mitglieder beträgt ein Jahr. 5Wiederbestellung ist 
möglich. ' 

(2) Die Auswahlkommission berichtet den Fakultätsräten der Philosophischen 
Fakultät, der Fakultät für Sozialwissenschaften sowie' der Fakultät für 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die 
Weiter:entwicklung des Auswahlverfahrens, soweit die einzelnen Fakultäten betroffen 
sind. 

(3) Die Auswahlkommission kann bis zu zwei Personen,die über Erfahrungen im 
Bereich des betroffenen Fachs verfügen, in beratender Funktion hinzuziehen. 

§ 6 Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahlkommission erstellt für. jedes Fach eine Rangliste der 
Studienbewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksichtigung der in § 7 
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genannten Auswahlkriterien. 2Die Entscheidung über die Auswahl trifft die Leitung der 
Universität aufgrund der Empfehlung der Auswahlkommission. 

(2) Die Zulassung ist obne Aufnahme in die Rangliste zu versagen, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber aufgrund höherrangigen Rechts vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere wenn die Unterlagen im Sinne 
des § 3· Absatz 2 nicht innerhalb der Ausschlussfrist gemäß § 2 Absatz 1, nicht 
formgerecht oder nicht vollständig vorgelegt wurden, oder wenn ein sonstiges 
Zulassungshindernis besteht. 

§ 7 Auswahlkriterien und Erstellung der Rangliste 

(1) Bei der Erstellung der Rangliste durch die Auswahlkommissionen werden im 
Rahmen des Auswahlverfahrens jeweils nachfolgende Kriterien berücksichtigt: . 

1. die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen 
Studiums, 

2. ein während des Studiums ,absolviertes Auslandssemester, 
Berufsausbildungen oder Berufstätigkeitensowie praktische Tätigkeiten oder 
ehrenamtliche Tätigkeiten und Erfahrungen im akademischen Umfeld 
(Hilfskrafttätigkeiten, Lehrerfahrung), die über die Eignung für das .gewählte 
Fach des Masterstudiums und sich typischerweise anschließende 
Berufstätigkeiten Auskunft geben, als andere studienrelevante Vorerfahrungen 
im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 HZG. 

(2) Für jede Studienbewerberin und jeden Studienbewerber wird für jedes 
Auswahlkriterium eine Punktzahl nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
ermittelt; die Bewertung der vorgelegten Nachweise erfolgt durch die 
Auswahlkommission: 

1. 1Für die Abschlussnote oder die im Fall eines noch nicht abgeschlossenen 
Studiums im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 1 auf Grund bisheriger 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote des grundständigen Studiums 
können maximal 60 Punkte vergeben werden. 2Die Note wird unter 
Berücksichtigung einer Nachkommastelle in Punkte überführt. 3Dabei wird die 
Note 1,0 mit 60 Punkten und die Note 4,0 mit 0 Punkten bewertet. 4Für jeden 
Anstieg der Note um ein Zehntel werden vom Ausgangswert (60 Punkte) je 2 
Punkte abgezogen. 5Soweit die Institution, an welcher der grundständige 
Studiengang abgeschlossen wird, keine Durchschnittsnote auf Grund 
bisheriger Prüfungsleistungen ausweist, wird das mit den ECTS-Punkten 
gewichtete Mittel aller bis zum Bewerbungsschluss belegten Modulnoten oder 
Prüfungsnoten des grundständigen Studiums als Durchschnittsnote im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 6Legt die Studienbewerberin oder der 
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Studienbewerber auch keine. Nachweise vor, die eine Berechnung der 
Durchschnittsnote ermöglichen, wird die Note ,,4,0" als Durchschnittsnote im 
Rahmen des Auswahlverfahrens berücksichtigt. 71st die Abschlussnote oder 
die Durchschnittsnote in einem Notensystem ausgewiesen, das nicht dem an 
der Universität Mannheim in den Bachelorstudiengängen der Philosophischen 
Fakultät, der Fakultät für Sozialwissenschaften sowie der Fakultät für 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik gebräuchlichen 
Notensystem entspricht, erfolgt eine Umrechnung der Note unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen der ZAB. 

2. 1 Für ein während des Studiums absolviertes Auslandssemester werden 5 
Punkte vergeben. 2Weitere Auslandssemester bleiben unbeachtet. 

3. 1Für andere studienrelevante Vorerfahrungenim Sinne von Absatz 1 Nummer 
2, die nicht von der vorstehenden Nummer 2 erfasst werden, werden 10 Punkte 
vergeben. 2Bewertet werden alle Leistungen, die über die fachspezifische 
Eignung Aufschluss geben. 3Eine Tätigkeit wird berücksichtigt, wenn sie im 
Umfang mindestens einer Beschäftigung im Umfang von 12 Wochen (84 Tage) 
bei Vollzeit mit mindestens 38 Stunden in der Woche entspricht. 

(3) 1 Die gemäß Absatz 2 Nummern 1 bis 3 ermittelten Punktzahlen werden addiert; 
der erreichbare Höchstwert beträgt 75 Punkte. 2Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber werden entsprechend der erreichten Punktzahl in absteigender 
Reihenfolge auf der Rangliste geführt. 3Bei Ranggleichheit erfolgt die Auswahl nach 
der Durchschnittsnote des Hochschulabschlusses, der Voraussetzung für den Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium ist; besteht 
danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Die Fakultätsräte der Philosophischen Fakultät, der Fakultät für 
Sozialwissenschaften sowie der Fakultät für Wirtschaftsinformatik und 
Wirtschaftsmathematik können zur Sicherstellung der Gleichförmigkeit des 
Auswahlverfahrens ergänzende Vorgaben für die Berücksichtigung von Nachweisen 
zu einzelnen Auswahlkriterien, in~besondere zur Notenumrechnung sowie zur 
Berücksichtigung von Vorerfahrungen im Sinne des Absatzes 2. beschließen; die 
Auswahlkommissionen sind an die Beschlüsse gebunden. 

§ 8 Besondere Regeln zur Einschreibung in den Studiengang 

(1) 1Eine Einschreibung in den Studiengang Master of Education. (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium der Universität Mannheim setzt die gleichzeitig vorliegende Zuteilung 
eines Studienplatzes in zwei Fächern des Studiengangs voraus. 2Kann ein 

. entsprechender Nachweis nicht spätestens bis zum Ende einer von den Studienbüros 
der Universität Mannheim festgelegten Frist geführt werden, erlischt die Zulassung und 
die Immatrikulation wird nicht voUzogen. 
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(2) 1Erlischt im Laufe des Studiengangs der Prüfungsanspruch im Hinblick auf ein 
Fach, erlischt gleichzeitig die Zulassung zu beiden gewählten Fächern. 2Das Studium 
kann in der. gewählten Fächerkombination nicht fortgesetzt werden; der Studierende 
wird exmatrikuliert. 3Die Möglichkeit einer erneuten Bewerbung auf den Studiengang 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium mit einer anderen 
Fächerkombination bleibt unberührt. 

§ 9 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) 1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im allgemeinen Teil der 
Bekanntmachungen des Rektorats in Kraft. 2Sie findet erstmals Anwendung auf das 
Vergabeverfahren für das Herbst~lWintersemester 2021/2022. 

(2) 1Gleichzeitig tritt die Satzung der Universität Mannheim für den Zugang, die 
Zulassung, das hochschuleigene Auswahlverfahren und die Einschreibung in den 
Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium mit den Fächern 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Deutsch, Master of Education 
(M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Englisch, Master of Education (M.Ed.) Lehramt 
Gymnasium: Französisch, Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: 
Geschichte, Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: I'nformatik, Master of 
Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Italienisch, Master of Education (M.Ed.) 
Lehramt Gymnasium: Mathematik, Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: 
Philosophie/Ethik, Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: 
Politikwissenschaft, Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Spanisch, 
Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium: Wirtschaftswissenschaft vom 8. Mai 
2018 außer Kraft. 2Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens laufende Vergabeverfahren 
werden nach den Regelungen der außer Kraft getretenen Satzung zu Ende geführt. 

Ausgefertigt: j 
Mannheim, den !,§},. '"L 2W 

(raß0 
Prof. Dr. Thomas Puhl 
Rektor, 
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Anlag.e A Sprachnachweise 

I. Erklärung der Niveaustufen 

Nachweis über Nachweis nach d,em 
schulische Gemeinsamen 
Kenntnisse europäischen 

Referenzrahmen (GeR) 

"Grundkenntnisse I 2 Jahre Unterricht in der Mindestens Niveaustufe 
passive Beherrschung Sekundarstufe; Endnote A2 

mindestens "ausreichend" 

Kenntnisse 4 Jahre Unterricht in der Mindestens Niveaustufe 
Sekundarstufe, Endnote B2 
mindestens "ausreichend" 

oder 

3 Jahre Unterricht in der 
Sekundarstufe 11 bis zum 
Abitur (Ga: Stufe 10-12, 
G9: Stufe 11-13; Schnitt 
der vier Halbjahre der 
Jahrgangsstufen 1 und 1I 
zusammen mit mind. 
"ausreichend" bewertet) 

Latinum I Graecum Nachweis in Staatliche 
Abiturzeugnis Ergänzungsprüfung 

11. Nachweisführung gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 

1. Das Latinum sowie das Graecum werden über eine staatliche Ergänzungsprüfung 
erworben. Als Nachweis ist das Zeugnis der staatlichen Ergänzungsprüfung in 
Kopie einzureichen. 

2. Werden Sprachkenntnisse im Übrigen auf andere Weise erworben, ist als 
Nachweis dieser Sprachkenntnisse das Sprachzertifikat des Studium Generale 
der Universität Mannheim über das Sprachniveau nach dem Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen (GeR) in Kopie einzureichen. Das geforderte 
Sprachniveau gilt als nachgewiesen, wenn in drei von vier zu beurteilenden 
Bereichen des Sprachzertifikats das erforderliche Sprachniveau erreicht ist. 

3. Soweit für eine Sprache auch kein Sprachzertifikat im Sinne der Nummer 2 
erworben werden kann, ist ein Nachweis vorzulegen, der mindestens einen 
Vermerk über das Bestehen der entsprechenden Prüfung sowie das ausdrücklich 
ausgewiesene Sprachniveau nach dem Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen (GeR) enthält. 

111. Gleiche Sprachkenntnisse in unterschiedlichen Fächern 
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1. Sind für mindestens zwei Fächer gleiche Sprachkenntnisse gefordert, muss der 
Nachweis nur einmal geführt werden. 

2. Werden für mindestens zwei Fächer unterschiedliche Niveaustufen derselben 
Sprache gefordert, so genügt der Nachweis d,es höheren Sprachniveaus. 

3. Der Nachweis des Latinums gilt als die in romanistischen Fächern geforderten 
Grundkenntnisse in Latein. 
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Anlage B Informatik 

1Abweichend von § 4 Absatz.1 Nummern 1 und 2 ist gemäß dem Schreiben des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 6. April 2020 der Zugang 
zum Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium zudem 
eröffnet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden: . 

1. 1 Es muss einerfolgreicher Abschluss in einem grundständigen Studiengang der 
Fachrichtung Informatik an einer Hochschule im In- oder Ausland oder an einer 
staatlich anerkannten Berufsakademie vorliegen. 2Das Studium muss mindestens 180 
ECTS-Punkte oder eine Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern oder 3 Jahren 
umfassen. 

2. 1 Es müssen fachliche Qualifikationen in den gewünschten zwei 
Fachwissenschaften, von denen eine dem Fach Informatik entsprechen muss, und 
ihren Fachdidaktiken sowie den Bildungswissenschaften nachgewiesen werden, die 
denjenigen im Bachelorstudiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt 
Gymnasium an der Universität Mannheim im Hinblick auf die zu erwerbenden 
Kompetenzen entsprechen. 2Soweit nicht alle fachlichen Qualifikationen im Sinne des 
vorstehenden Satzes nachgewiesen werden, dürfen die fehlenden fachlichen 
Qu~lifikationen im Fach Informatik eine Höchstgrenze von 20 ECTS-Punkten nicht 
überschreiten. 3Maßgeblich für die Berechnung der Höchstgrenze sind die in der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) 
Lehramt Gymnasium der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegten ECTS-Punktzahlen. 4DieAuswahikommission prüft die Anrechnung oder 
Anerkennung der erforderlichen Leistungen in entsprechender Anwendung des § 8 der 
Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) 
Lehramt Gymnasium der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung. 
5Soweit keine Zulassungsbeschränkung vorliegt, entscheidet abweichend vom 
vorstehenden Satz der für den Masterstudiengang . Master of Education (M.Ed.) 
Lehramt Gymnasium zuständige Prüfungsausschuss anstelle der 
Auswahlkommission. 

6Wenn die vorgenannten fachlichen Qualifikationen innerhalb der in § 2 Absatz 1 
genannten Ausschlussfrist noch nicht vollständig vorliegen, kann die Zulassung 
beantragt werden, sofern zu erwarten ist, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung zur 
ersten Prüfung mindestens 50 ECTS-Punkteim Fach Informatik unter Beachtung der 
näheren Vorgaben von Satz 3 vorliegen. 7Die fehlenden fachlichen Qualifikationen 
sollen bis zum Abschluss des zweiten Fachsemesters nachgewiesen werden; 
spätestens jedoch ist der Nachweis bis zur Anmeldung der Masterarbeit zu führen. alm 
Fall der Sätze 2 und 6 hat der Bewerber innerhalb der Ausschlussfrist des § 2 Absatz 1 
zusätzlich eine den vorstehenden Vorgaben entsprechende schriftliche 
Verpflichtungserklärung einzureichen, fehlende fachliche Qualifikationen im 
Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium zusätzlich zu 
den in der jeweils geltenden Fassung der Prüfungsordnung vorgesehenen Studien
und Prüfungsleistungen erfolgreich zu erwerben. 9Eine Zulassung ist in diesen Fällen 
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unter der Bedingung auszusprechen, dass die insgesamt erforderlichen fachlichen 
Qualifikationen spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachgewiesen werden. 
10Werden die Nachweise nicht fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung. 
11Bezüglich der' zusät~lich geforderten fachlichen Qualifikationen finden die 
Regelungen der Gemeinsamen Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of 
Education (B.Ed.) Lehramt Gymnasium der Universität Mannheim in der jeweils 
geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass Studien- un'd 
Prüfungsleistungen im Falle des Nichtbestehens nur einmal wiederholt werden 
können. 12Wird eine Studien- oder Prüfungsleistung auch im Wiederholungsversuch 
nicht bestanden, ist diese Leistung für den zusätzlich geforderten Leistungsnachweis 
endgültig nicht bestanden. 131n diesem Fall erlischt auch der Prüfungsanspruch im 
Studiengang Master of Education (M.Ed.) Lehramt Gymnasium. 14Satz 13 findet keine 
Anwendung, wenn die Prüfung nach den Vorgaben der Gemeinsamen 
Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Education (B.Ed.) Lehramt 
Gymnasium der Universität Mannheim in der jeweils geltenden Fassung lediglich zum 
Prüfungsanspruchsverlust in dem betroffenen Fach führt; in diesem Fall geht lediglich 
der Prüfungsanspruch in diesem Fach des Studiengangs Master of Education (M.Ed.) 
Lehramt Gymnasium verloren; § 8 Absatz 2 dieser Satzung findet Anwendung. 

2§ 4 Absatz 1 Nummer 3 und 4 bleiben unberührt. 
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